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Nachruf
„Das	Schönste,	was	ein	Mensch	hinterlassen	
kann,	ist	ein	Lächeln	im	Gesicht	jener,	die	an	
ihm	denken.“

Tief	bewegt	vom	plötzlichen	Ableben	nehmen	
wir	Abschied	von

Herrn 
Horst Rubenow

Wir	verlieren	in	ihm	eine	Persönlichkeit,	die	sich	
stets	mit	Pflichtbewusstsein	und	Engagement	für	
die	Schule	Spantekow	einsetzte.

Wir	werden	ihm	stets	ein	ehrendes	Andenken	
bewahren.

Bahler  Ochel
Schulverbandsvorsitzender  Schulleiter

Öffentliche Bekanntmachung  
zu Mehrjahresbescheiden
der amtsangehörenden Gemeinden des Amtes  
Anklam-Land Bargischow, Blesewitz, Boldekow,  
Bugewitz, Butzow, Ducherow, Iven, Krien,  
Krusenfelde, Liepen, Medow, Neetzow, Neuenkirchen, 
Neu Kosenow, Postlow, Rossin, Sarnow, Spantekow 
und Stolpe

Die	genannten	amtsangehörenden	Gemeinden	erheben	im	Kalen-
derjahr	2012	gemäß	den	gesetzlichen	Vorschriften	des	Grundsteu-
er-	und	des	Kommunalabgabengesetzes	Grund-	und	Hundesteu-
ern	und	Abgaben	in	der	Höhe	der	Beträge,	die	für	das	Kalender	
2011	zu	entrichten	waren.
Neue	Steuer-	bzw.	Abgabenbescheide	werden	grundsätzlich	nicht	
erteilt.	Die	Steuern/Abgaben	werden	nur	dann	durch	schriftlichen	
Bescheid	neu	festgesetzt,	wenn
-	 die	Abgabenpflicht	neu	begründet	wird,
-	 der	Abgabenschuldner	wechselt,
-	 der	Jahresbetrag	der	Abgabenschuld	sich	ändert	oder
-	 die	Fälligkeit	sich	ändert.
Die	zu	erhebenden	Steuern/Abgaben	werden	hiermit	ohne	Zu-
stellung	neuer	Steuer-	bzw.	Abgabenbescheide	festgesetzt.	Die	
Verwaltungsakte	und	deren	Begründungen	können	im	Amt	An-
klam-Land	Spantekow,	Rebelower	Damm	2	in	17392	Spantekow	
eingesehen	werden.	Sie	gelten	zwei	Wochen	nach	dieser	ortsüb-
lichen	öffentlichen	Bekanntmachung	-	also	am	01.02.2012	-	als	
bekanntgegeben.	Für	den	Steuer-	bzw.	Abgabenschuldner	treten	
mit	diesem	Tag	die	gleichen	Rechtswirkungen	ein,	wie	wenn	ihm	
an	diesem	Tage	ein	schriftlicher	Bescheid	zugegangen	wäre.
Die	Zahlungstermine	15.02.,	15.05.,	15.08.	und	15.11.	bzw.	01.07.	
des	Jahres	wurden	mit	dem	letzten	Bescheid	angegeben	und	sind	
unbedingt	einzuhalten.	Eine	Änderung	der	Fälligkeit	tritt	nur	bei	
erstmaliger	oder	geänderter	Festsetzung	einer	Steuer/Abgabe	ein	
und	wird	mit	Änderungsbescheid	bekannt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	die	durch	diese	Bekanntmachung	bewirkte	Festsetzung	der	
Steuer-	bzw.	Abgabenbescheide	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	
Bekanntgabe	Widerspruch	erhoben	werden.	Der	Widerspruch	ist	
schriftlich	oder	zur	Niederschrift	beim	Amt	Anklam-Land,	Rebelo-
wer	Damm	2,	17392	Spantekow	einzulegen.	Falls	die	Frist	durch	
das	Verschulden	eines	von	Ihnen	Bevollmächtigten	versäumt	wer-
den	sollte,	würde	dessen	Verschulden	Ihnen	zugerechnet	werden.
Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	Einlegung	des	Widerspruchs	
nach	§	80	Abs.	2	Nr.	1	VwGO	keine	aufschiebende	Wirkung	hat.	
Die	Verpflichtung	zur	fristgerechten	Zahlung	bleibt	daher	auch	bei	
der	Erhebung	des	Widerspruchs	bestehen.

Spantekow,	d.	04.01.2012

gez. H. Quast
LVB

Amt	Anklam-Land
Rebelower	Damm	2
17392	Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung des Schulverbandes Spantekow vom 
13.12.2011 (SI/SS/2011/006)

Top 10  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben

 Vorlage:	SS/2011/011

Nach	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	§	61	Abs.	1	und	2	
ist	eine	Jahresrechnung	innerhalb	von	3	Monaten	nach	Abschluss	
des	Haushaltsjahres	zu	erstellen	und	zu	erläutern.
Die	GemHVO	des	Landes	M-V	regelt	in	den	§§	38	ff.	den	Inhalt	
der	Jahresrechnung.
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Schulverbandsversammlung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	
Haushaltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
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Die Rechnungsprüfung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA) Neverin in der Zeit vom 16.08.2011 bis zum 20.10.2011 
durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde auf der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses des Amtes am 17.11.2011 beraten. 
Das RPA Neverin schlägt im Prüfungsbericht vor, die Jahresrech-
nung zu beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die Schulverbandsversammlung stellt die nachfolgende Jahres-
rechnung des Schulverbandes Spantekow für das Haushaltsjahr 
2010 fest und bestätigt diese. Die für das Haushaltsjahr, entspre-
chend der Anlage zur Jahresrechnung ausgewiesenen über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben werden genehmigt.
 Soll-Einnahmen  Soll-Ausgaben
  EUR  EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt  284.290,15  284.290,15
Vermögenshaushalt    51.819,17    51.819,17

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  13
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, den 06.01.12

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung des Schulverbandes Spantekow vom 
13.12.2011 (SI/SS/2011/006)

Top 11  Entlastung des Schulverbandsvorsitzenden vom 
Haushalt 2010

 Vorlage: SS/2011/010

Die Stellvertreterin des Schulverbandsvorsitzenden übernahm 
diesen Tagesordnungspunkt.
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Schulverbandsversammlung bis zum 31.12. des darauf folgenden 
Haushaltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Im Prüfungsbericht des RPA Neverin wird die Entlastung des Schul-
verbandsvorsitzenden vorgeschlagen.
Der Schulverbandsvorsitzende stimmt nicht mit ab.

Beschlussvorschlag:
Dem Schulverbandsvorsitzenden wird Entlastung für die Haus-
haltsdurchführung des Haushaltsjahres 2010 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  12
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, den 06.01.12

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Bargischow vom 15.12.2011 
(SI/BA/2011/024)

Top 7  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben

  Vorlage: BA/2011/072

Frau Weitmann gab Erläuterungen und stellte fest, dass die Ge-
meinde Bargischow einen sehr guten Haushalt hat und Rücklagen 
vorhanden sind.

Sachverhalt:
Nach der Kommunalverfassung des Landes M-V § 61 Abs. 1 und 2 
ist eine Jahresrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres zu erstellen und zu erläutern.
Die GemHVO des Landes M-V regelt in den §§ 38 ff. den Inhalt 
der Jahresrechnung.
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Die Rechnungsprüfung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA) Neverin in der Zeit vom 16.08.2011 bis zum 20.10.2011 
durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde auf der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses des Amtes am 17.11.2011 beraten. 
Das RPA Neverin schlägt im Prüfungsbericht vor, die Jahresrech-
nung zu beschließen.

BeschlussvorschIag:
Die Gemeindevertretung stellt die nachfolgende Jahresrechnung 
der Gemeinde Bargischow für das Haushaltsjahr 2010 fest und 
bestätigt diese. Die für das Haushaltsjahr, entsprechend der Anlage 
zur Jahresrechnung ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben werden genehmigt.

 Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben
  EUR  EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt  428.196,72 428.196,72
Vermögenshaushalt   -50.470,34   -50.470,34

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  4
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, den 03.01.2012

Bekanntmachungsanordnung:
Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Bargischow wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Jahresrechnung der Gemeinde Bargischow 
für das Haushaltsjahr 2010 kann zusammen mit den Anlagen in-
nerhalb des folgenden Monats auf die Bekanntmachung zu den 
Geschäftszeiten von jedermann im Amt Anklam-Land, Rebelower 
Damm 2, 17392 Spantekow eingesehen werden.
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Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spanteow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Bargischow vom 15.12.2011  
(SI/BA/2011/024)

Top 8 Entlastung des Bürgermeisters 
 vom Haushalt 2010
 Vorlage: BA/2011/073

Sachverhalt:
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Im	Prüfungsbericht	des	RPA	Neverin	wird	die	Entlastung	des	Bür-
germeisters	vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag:
Dem	Bürgermeister	wird	Entlastung	für	die	Haushaltsdurchführung	
des	Haushaltsjahres	2010
erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:	 4
Stimmen	dagegen:	 /
Stimmenthaltung(en):	 /

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	03.01.2012

Bekanntmachungsanordnung
Der	vorstehend	beglaubigte	Auszug	aus	dem	Protokoll	über	die	
Sitzung	der	Gemeindevertretung	Bargischow	wird	hiermit	öffentlich	
bekannt	gemacht.

Amt	Anklam-Land
Rebelower	Damm	2
17392	Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Bugewitz vom 08.12.2011  
(SI/BW/2011/022)

Top	8		 Feststellung	und	Bestätigung	der	Jahresrechnung	2010,	
Genehmigung	über-	und	außerplanmäßiger	Ausgaben

	 Vorlage:	BW/2011/047

Sachverhalt:
Nach	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	§	61	Abs.	1	und	2	
ist	eine	Jahresrechnung	innerhalb	von	3	Monaten	nach	Abschluss	
des	Haushaltsjahres	zu	erstellen	und	zu	erläutern.
Die	GemHVO	des	Landes	M-V	regelt	in	den	§§	38	ff.	den	Inhalt	
der	Jahresrechnung.
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Die	Rechnungsprüfung	wurde	durch	das	Rechnungsprüfungsamt	
(RPA)	Neverin	in	der	Zeit	vom	16.08.2011	bis	zum	20.10.2011	
durchgeführt.	Der	Prüfungsbericht	wurde	auf	der	Sitzung	des	Rech-
nungsprüfungsausschusses	des	Amtes	am	17.11.2011	beraten.	
Das	RPA	Neverin	schlägt	im	Prüfungsbericht	vor,	die	Jahresrech-
nung	zu	beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die	Gemeindevertretung	stellt	die	nachfolgende	Jahresrechnung	
der	Gemeinde	Bugewitz	für	das	Haushaltsjahr	2010	fest	und	be-
stätigt	diese.	Die	für	das	Haushaltsjahr,	entsprechend	der	Anlage	
zur	Jahresrechnung	ausgewiesenen	über-	und	außerplanmäßigen	
Ausgaben	werden	genehmigt.

		 Soll-Einnahmen		 Soll-Ausgaben
		 EUR		 EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt		 	395.069,35		 	395.069,35
Vermögenshaushalt		 -164.278,19	 -164.278,19

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 6
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	03.01.2012

Bekanntmachungsanordnung:
Der	vorstehend	beglaubigte	Auszug	aus	dem	Protokoll	über	die	
Sitzung	der	Gemeindevertretung	Bugewitz	wird	hiermit	öffentlich	
bekannt	gemacht.	Die	Jahresrechnung	der	Gemeinde	Bugewitz	
für	das	Haushaltsjahr	2010	kann	zusammen	mit	den	Anlagen	in-
nerhalb	des	folgenden	Monats	auf	die	Bekanntmachung	zu	den	
Geschäftszeiten	von	jedermann	im	Amt	Anklam-Land,	Rebelower	
Damm	2,	17392	Spantekow	eingesehen	werden.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Buge-
witz vom 08.12.2011 (SI/BW/2011/022)

Top 9 Entlastung der Bürgermeisterin vom Haushalt 2010
  Vorlage:	BW/2011/046

Frau	Schiller	übergab	Frau	Schmidt	die	Tagungsleitung.
Herr	Hoffmann	meldete	sich	zu	Wort	und	kritisierte,	dass	die	Un-
terlagen	erst	vor	der	GV-Sitzung	ausgeteilt	wurden.
Frau	Butzke	begründete	die	nachgereichte	späte	Übergabe	des	
Prüfberichtes	mit	Krankheit	im	Prüfungsamt.	Der	Großteil	der	Be-
merkungen	betreffen	das	Amt	und	werden	Berücksichtigung	finden.	
Der	Gemeinde	wurde	empfohlen,	dass	die	Präsente	für	die	Bürger	
zu	Geburtstagen	einen	einheitlichen	Wert	haben	sollten.	Wichtig	
ist	der	Punkt	8,	in	dem	empfohlen	wird,	die	Jahresrechnung	zu	
beschließen	und	der	Bürgermeisterin	Entlastung	zu	erteilen.

Sachverhalt:
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
im	Prüfungsbericht	des	RPA	Neverin	wird	die	Entlastung	der	Bür-
germeisterin	vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag:
Der	Bürgermeisterin	wird	Entlastung	für	die	Haushaltsdurchführung	
des	Haushaltsjahres	2010	erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 5
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Mitwirkungsverbote	lt.	§	24	KV	M-V:	1	(Frau	Schiller)
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Frau Schiller übernahm wieder die Sitzungsleitung.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, den 03.01.2012

Bekanntmachungsanordnung:
Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Bugewitz wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Zweite Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Ducherow 
vom 20.10.2009

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V 
S. 777) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 
06.12.2011 und nach Anzeige bei der Landrätin des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde, nach-
folgende Änderungssatzung erlassen:

Artikel 1
Der § 1 Absatz (2) Satz 1 erhält folgende Fassung:
Die Gemeinde Ducherow führt ein Dienstsiegel, welches das Wap-
pen und die Umschrift „GEMEINDE DUCHEROW • LANDKREIS 
VORPOMMERN-GREIFSWALD“.

Artikel 2
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Ducherow, den 14.12.11

Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgt gemäß § 8 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Ducherow im amtlichen Mitteilungs-
blatt des Amtes Anklam-Land. Soweit beim Erlass dieser Satzung 
gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 
diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung 
des Landes M-V nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht wer-
den. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmi-
gungs- und Bekanntmachungsvorschriften.

Amt Ankam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Iven 
vom 15.12.2011 (SI/IV/2011/012)

Top 10  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben

  Vorlage: IV/2011/032

Sachverhalt:
Nach der Kommunalverfassung des Landes M-V § 61 Abs. 1 und 2 
ist eine Jahresrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres zu erstellen und zu erläutern.
Die GemHVO des Landes M-V regelt in den §§ 38 ff. den Inhalt 
der Jahresrechnung.

Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Die Rechnungsprüfung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA) Neverin in der Zeit vom 16.08.2011 bis zum 20.10.2011 
durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde auf der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses des Amtes am 17.11.2011 beraten. 
Das RPA Neverin schlägt im Prüfungsbericht vor, die Jahresrech-
nung zu beschließen.
Die Gemeinde Iven hat das Haushaltsjahr 2010 mit einem ausge-
glichenen Haushalt abgeschlossen.
Frau Dr. Butzke erläuterte die Jahresrechnung.

Beschluss: IV/2011/032
Die Gemeindevertretung stellt die nachfolgende Jahresrechnung 
der Gemeinde lven für das Haushaltsjahr 2010 fest und bestätigt 
diese. Die für das Haushaltsjahr, entsprechend der Anlage zur 
Jahresrechnung ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben werden genehmigt.

 Soll-Einnahmen  Soll-Ausgaben
  EUR  EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt  285.446,51  285.446,51
Vermögenshaushalt    98.602,24    98.602,24

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  7
Stimmen dagegen:  keine
Stimmenthaltung(en):  keine

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, 03.01.2012

Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Iven wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Die Jahresrechnung der Gemeinde lven für das Haushaltsjahr 2010 
kann zusammen mit den Anlagen innerhalb des folgenden Monats 
auf die Bekanntmachung zu den Geschäftszeiten von jedermann 
im Amt Anklam-Land, Rebelower Damm 2, 17392 Spantekow 
eingesehen werden.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Iven vom 15.12.2011 (Si/IV/2011/012)

Top 11 EntIastung des Bürgermeisters 
 vom Haushalt 2010
 Vorlage: V/2011/033

Für diesen TOP übernahm Herr Beweries die Sitzungsleitung.

Sachverhalt:
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Im Prüfungsbericht des RPA Neverin wird die Entlastung des Bür-
germeisters vorgeschlagen.
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Herr	Beweries	stellte	den	Abgeordneten	die	Frage,	ob	alle	der	
Entlastung	des	Bürgermeisters	zustimmen.	Er	ließ	über	die	Be-
schlussvorlage	abstimmen.

Beschluss: IV/2011/033
Dem	Bürgermeister	wird	Entlastung	für	die	Haushaltsdurchführung	
des	Haushaltsjahres	2010	erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:	 6
Stimmen	dagegen:	 keine
Stimmenthaltung(en):	 keine
Mitwirkungsverbot	§	24	KV	M-V:	 1

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	03.01.2012

Der	vorstehend	beglaubigte	Auszug	aus	dem	Protokoll	über	die	
Sitzung	der	Gemeindevertretung	lven	wird	hiermit	öffentlich	be-
kannt	gemacht.

Erste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Iven  
vom 03.02.2010

Auf	der	Grundlage	des	§	5	der	Kommunalverfassung	für	das	Land	
Mecklenburg-Vorpommern	(KV	M-V)	vom	13.07.2011	(GVOBI.	M-V	
S.	777)	wird	nach	Beschlussfassung	der	Gemeindevertretung	am	
15.12.2011	und	nach	Anzeige	bei	der	Landrätin	des	Landkreises	
Vorpommern-Greifswald	als	untere	Rechtsaufsichtsbehörde,	nach-
folgende	Änderungssatzung	erlassen:

Artikel 1
Der	§	1	Absatz	(2)	erhält	folgende	Fassung:
§ 1 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel
(2)	Das	Dienstsiegel	zeigt	das	Wappenbild	des	Landesteiles	
Vorpommern,	einem	aufgerichteten	Greifen	mit	aufgeworfenem	
Schweif,	und	die	Umschrift	„GEMEINDE	IVEN	•	LANDKREIS	
VORPOMMERN-GREIFSWALD“.

Artikel 2
Die	Satzung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	öffentlichen	Bekanntmachung	
in	Kraft.

Iven,	09.	Januar	2012

Die	öffentliche	Bekanntmachung	der	Satzung	erfolgt	gemäß	§	8	
der	Hauptsatzung	der	Gemeinde	lven	im	amtlichen	Mitteilungsblatt	
des	Amtes	Anklam-Land.
Soweit	beim	Erlass	dieser	Satzung	gegen	Verfahrens-	und	Form-
vorschriften	verstoßen	wurde,	können	diese	Verstöße	entspre-
chend	§	5	Abs.	5	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	nur	
innerhalb	eines	Jahres	geltend	gemacht	werden.	Die	Frist	gilt	nicht	
für	die	Verletzung	von	Anzeige-,	Genehmigungs-	und	Bekanntma-
chungsvorschriften.

Amt	Ankam-Land
Rebelower	Damm	2	
7392	Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Krien vom 19.12.2011 (SI/KR/2011/024)

Top 8  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben

		 Vorlage:	KR/2011/061

Sachverhalt:
Nach	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	§	61	Abs.	1	und	2	
ist	eine	Jahresrechnung	innerhalb	von	3	Monaten	nach	Abschluss	
des	Haushaltsjahres	zu	erstellen	und	zu	erläutern.
Die	GemHVO	des	Landes	M-V	regelt	in	den	§§	38	ff.	den	Inhalt	
der	Jahresrechnung.
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Die	Rechnungsprüfung	wurde	durch	das	Rechnungsprüfungsamt	
(RPA)	Neverin	in	der	Zeit	vom	16.08.2011	bis	zum	20.10.2011	
durchgeführt.	Der	Prüfungsbericht	wurde	auf	der	Sitzung	des	Rech-
nungsprüfungsausschusses	des	Amtes	am	17.11.2011	beraten.	
Das	RPA	Neverin	schlägt	im	Prüfungsbericht	vor,	die	Jahresrech-
nung	zu	beschließen.

Beschluss: KR/2011/061
Die	Gemeindevertretung	stellt	die	nachfolgende	Jahresrechnung	
der	Gemeinde	Krien	für	das	Haushaltsjahr	2010	fest	und	bestätigt	
diese.	Die	für	das	Haushaltsjahr,	entsprechend	der	Anlage	zur	
Jahresrechnung	ausgewiesenen	über-	und	außerplanmäßigen	
Ausgaben	werden	genehmigt.

		 Soll-Einnahmen		 Soll-Ausgaben
		 EUR		 EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt		 1.646.736,13		 1.691.964,52
Vermögenshaushalt	 			363.796,08		 			363.796,08

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 9
Stimmen	dagegen:		 keine
Stimmenthaltung(en):		 keine

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	04.01.2012

Der	vorstehend	beglaubigte	Auszug	aus	dem	Protokoll	über	die	
Sitzung	der	Gemeindevertretung	Krien	wird	hiermit	öffentlich	be-
kannt	gemacht.
Die	Jahresrechnung	der	Gemeinde	Krien	für	das	Haushaltsjahr	
2010	kann	zusammen	mit	den	Anlagen	innerhalb	des	folgenden	
Monats	auf	die	Bekanntmachung	zu	den	Geschäftszeiten	von	
jedermann	im	Amt	Anklam-Land,	Rebelower	Damm	2,	17392	
Spantekow	eingesehen	werden.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Krien 
vom 19.12.2011 (SI/KR/2011/024)

Top 9 Entastung des Bürgermeisters 
 vom Haushalt 2010
 Vorlage: KR/2011/062
Für	diesen	TOP	übernimmt	Herr	Prust	die	Sitzungsleitung.
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Sachverhalt:
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Im Prüfungsbericht des RPA Neverin wird die Entlastung des Bür-
germeisters vorgeschlagen.
Herr Prust ließ über die Beschlussvorlage abstimmen.

Beschluss: K 2011/062
Dem Bürgermeister wird Entlastung für die Haushaltsdurchführung 
des Haushaltsjahres 2010 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  8
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine
Mitwirkungsverbot § 24 KV M-V : 1

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, 04.01.2012

Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Krien wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Erste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Krien  
vom 26.11.2009

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V 
S. 777) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 
14.11.2011 und nach Anzeige bei der Landrätin des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde, nach-
folgende Änderungssatzung erlassen:

Artikel 1
Der § 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
§ 2 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel
Die Gemeinde Krien führt das kleine Landessiegel mit dem Wap-
penbild des Landesteiles Vorpommern, einem aufgerichteten Grei-
fen mit aufgeworfenem Schweif, und die Umschrift „GEMEINDE 
KRIEN • LANDKREIS VORPOMMERN-GREIFSWALD“.

Artikel 2
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Krien, 19.12.11

Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgt gemäß § 8 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Krien im amtlichen Mitteilungsblatt 
des Amtes Anklam-Land.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes M-V nur 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht 
für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntma-
chungsvorschriften.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Krusenfelde vom 07.12.2011 
 (SI/KRF/2011/015)

Top 6  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben

  Vorlage: KRF/2011/024

Hierzu machte Frau Dr. Butzke Anmerkungen.
Nach der Kommunalverfassung des Landes M-V § 61 Abs. 1 und 2 
ist eine Jahresrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres zu erstellen und zu erläutern.
Die GemHVO des Landes M-V regelt in den §§ 38 ff. den Inhalt 
der Jahresrechnung.
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Die Rechnungsprüfung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA) Neverin in der Zeit vom 16.08.2011 bis zum 20.10.2011 
durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde auf der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses des Amtes am 17.11.2011 beraten. 
Das RPA Neverin schlägt im Prüfungsbericht vor, die Jahresrech-
nung zu beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung stellt die nachfolgende Jahresrechnung 
der Gemeinde Krusenfelde für das Haushaltsjahr 2010 fest und 
bestätigt diese. Die für das Haushaltsjahr, entsprechend der Anlage 
zur Jahresrechnung ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben werden genehmigt.

 Soll-Einnahmen  Soll-Ausgaben
  EUR  EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt  125.450,76 154.431,84
Vermögenshaushalt      3.897,64     3.897,64

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  7
Stimmen dagegen:  -
Stimmenthaltung(en):  -

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, den 06.01.12

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Krusenfelde vom 07.12.2011 
(SI/KRF/2011/015)

Top 7  Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2010
 Vorlage: KRF/2011/025

Der Bürgermeister übergab diesen Punkt Frau Breitsprecher, 1. 
Stellv. des Bürgermeisters.
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
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Im	Prüfungsbericht	des	RPA	Neverin	wird	die	Entlastung	des	Bür-
germeisters	vorgeschlagen.
Der	Bürgermeister	stimmte	nicht	mit	ab.

Beschlussvorschlag:
Dem	Bürgermeister	wird	Entlastung	für	die	Haushaltsdurchführung	
des	Haushaltsjahres	2010	erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 6
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	06.01.12

Amt	Anklam-Land
Rebelower	Damm	2
17392	Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Liepen vom 29.11.2011 (SI/L1/2011/022)

Top 9  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben

 Vorlage:	LI/2011/062

Frau Dr. Butzke machte hierzu Ausführungen.
Nach	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	§	61	Abs.	1	und	2	
ist	eine	Jahresrechnung	innerhalb	von	3	Monaten	nach	Abschluss	
des	Haushaltsjahres	zu	erstellen	und	zu	erläutern.
Die	GemHVO	des	Landes	M-V	regelt	in	den	§§	38	ff.	den	Inhalt	
der	Jahresrechnung.
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Die	Rechnungsprüfung	wurde	durch	das	Rechnungsprüfungsamt	
(RPA)	Neverin	in	der	Zeit	vom	16.08.2011	bis	zum	20.10.2011	
durchgeführt.	Der	Prüfungsbericht	wurde	auf	der	Sitzung	des	Rech-
nungsprüfungsausschusses	des	Amtes	am	28.09.2011	beraten.	
Das	RPA	Neverin	schlägt	im	Prüfungsbericht	vor,	die	Jahresrech-
nung	zu	beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die	Gemeindevertretung	stellt	die	nachfolgende	Jahresrechnung	
der	Gemeinde	Liepen	für	das	Haushaltsjahr	2010	fest	und	bestätigt	
diese.	Die	für	das	Haushaltsjahr,	entsprechend	der	Anlage	zur	
Jahresrechnung	ausgewiesenen	über-	und	außerplanmäßigen	
Ausgaben	werden	genehmigt.

	 Soll-Einnahmen		 Soll-Ausgaben
		 EUR		 EUR__________________________________________________

Verwaltungshaushalt		 318.435,14		 318.435,14
Vermögenshaushalt		 548.801,36		 548.801,36

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 7
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	06.01.12

Amt	Anklam-Land
Rebelower	Damm	2
17392	Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Liepen vom 29.11.2011 (SI/LI/2011/022)

Top 10  Entlastung der Bürgermeisterin vom Haushalt 2010
 Vorlage:	LI/2011/061

Die	Bürgermeisterin	übergibt	diesen	Tagesordnungspunkt	an	den	
Stellvertreter,	Herrn	Gladrow.
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Im	Prüfungsbericht	des	RPA	Neverin	wird	die	Entlastung	der	Bür-
germeisterin	vorgeschlagen.
Die	Bürgermeisterin,	Frau	Oldenburg,	stimmt	nicht	mit	ab.

Beschlussvorschlag:
Der	Bürgermeisterin	der	Gemeinde	Liepen	wird	Entlastung	für	die	
Haushaltsdurchführung	des	Haushaltsjahres	2010	erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 6
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	06.01.12

Zweite Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Liepen  
vom 22.10.2009

Auf	der	Grundlage	des	§	5	der	Kommunalverfassung	für	das	Land	
Mecklenburg-Vorpommern	(KV	M-V)	vom	13.07.2011	(GVOBI.	M-V	
S.	777)	wird	nach	Beschlussfassung	der	Gemeindevertretung	am	
29.11.2011	und	nach	Anzeige	bei	der	Landrätin	des	Landkreises	
Vorpommern-Greifswald	als	untere	Rechtsaufsichtsbehörde,	nach-
folgende	Änderungssatzung	erlassen:

Artikel 1
Der	§	1	Satz	2	erhält	folgende	Fassung:

§ 1 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel
Das	Dienstsiegel	zeigt	das	Wappenbild	des	Landkreises	Vorpom-
mern,	einen	aufgerichteten	Greifen	mit	aufgeworfenem	Schweif	
und	die	Umschrift	„GEMEINDE	LIEPEN	-	LANDKREIS	VORPOM-
MERN-GREIFSWALD“

Artikel 2
Die	Satzung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	öffentlichen	Bekanntmachung	
in	Kraft.

Liepen,	06.01.2012

Die	öffentliche	Bekanntmachung	der	Satzung	erfolgt	gemäß	§	8	der	
Hauptsatzung	der	Gemeinde	Liepen	im	amtlichen	Mitteilungsblatt	
des	Amtes	Anklam-Land.
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Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße entspre-
chend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes M-V nur 
innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt nicht 
für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntma-
chungsvorschriften.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
7392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Medow vom  14.12.2011 
(SI/ME/2011/024)

Top 7  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aus-
gaben

 Vorlage: ME/2011/079

Sachverhalt:
Nach der Kommunalverfassung des Landes M-V § 61 Abs. 1 und 2 
ist eine Jahresrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres zu erstellen und zu erläutern.
Die GemHVO des Landes M-V regelt in den §§ 38 ff. den Inhalt 
der Jahresrechnung.
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Die Rechnungsprüfung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA) Neverin in der Zeit vom 16.08.2011 bis zum 20.10.2011 
durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde auf der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses des Amtes am 17.11.2011 beraten. 
Das RPA Neverin schlägt im Prüfungsbericht vor, die Jahresrech-
nung zu beschließen.

Beschluss: ME/2011/079
Die Gemeindevertretung stellt die nachfolgende Jahresrechnung 
der Gemeinde Medow für das Haushaltsjahr 2010 fest und bestätigt 
diese. Die für das Haushaltsjahr, entsprechend der Anlage zur 
Jahresrechnung ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben werden genehmigt.

 Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben 
  EUR  EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt  793.013,39  793.013,39
Vermögenshaushalt  165.730,40  165.730,40

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  5
Stimmen dagegen:  keine
Stimmenthaltung(en):  keine

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, 04.01.2012

Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Medow wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Die Jahresrechnung der Gemeinde Medow für das Haushaltsjahr 
2010 kann zusammen mit den Anlagen innerhalb des folgenden 
Monats auf die Bekanntmachung zu den Geschäftszeiten von 
jedermann im Amt Anklam-Land, Rebelower Damm 2, 17392 
Spantekow eingesehen werden.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Me-
dow vom 14.12.2011 (SI/ME/2011/024)

Top 8 Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2010
 Vorlage: ME/2011/078
Zu diesem TOP übernimmt Herr Brümmer die Sitzungsleitung.

Sachverhalt:
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Im Prüfungsbericht des RPA Neverin wird die Entlastung des Bür-
germeisters vorgeschlagen.

Herr Brümmer lässt über die vorliegende Beschlussvorlage ab-
stimmen. 

Beschluss: ME/2011/078
Dem Bürgermeister wird Entlastung für die Haushaltsdurchführung 
des Haushaltsjahres 2010 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  4
Stimmen dagegen:  keine
Stimmenthaltung(en):  keine
Mitwirkungsverbot § 24 KV M-V : 1

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, 04.01.2012

Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Medow wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Neetzow vom 21.11.2011 (SI/NE/2011/029)

Top 12  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben

 Vorlage: NE/2011/085

Nach der Kommunalverfassung des Landes M-V § 61 Abs. 1 und 2 
ist eine Jahresrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres zu erstellen und zu erläutern.
Die GemHVO des Landes M-V regelt in den §§ 38 ff. den Inhalt 
der Jahresrechnung.
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Die Rechnungsprüfung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA) Neverin in der Zeit vom 16.08.2011 bis zum 20.10.2011 
durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde auf der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses des Amtes am 27.10.2011 beraten. 
Das RPA Neverin schlägt im Prüfungsbericht vor, die Jahresrech-
nung zu beschließen.
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Beschlussvorschlag:
Die	Gemeindevertretung	stellt	die	nachfolgende	Jahresrechnung	
der	Gemeinde	Neetzow	für	das	Haushaltsjahr	2010	fest	und	be-
stätigt	diese.	Die	für	das	Haushaltsjahr,	entsprechend	der	Anlage	
zur	Jahresrechnung	ausgewiesenen	über-	und	außerplanmäßigen	
Ausgaben	werden	genehmigt.

	 Soll-Einnahmen	 Soll-Ausgaben
		 EUR		 EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt		 1.152.389,44		 1.152.389,44
Vermögenshaushalt		 			711.340,31		 			711.340,31

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 6
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	06.01.12

Amt	Anklam-Land
Rebelower	Damm	2
17392	Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Neetzow vom 21.11.2011  
(SI/NE/2011/029)

Top 13  Entlastung des Bürgermeisters von der Jahresrech-
nung 2010

 Vorlage:	NE/2011/084

Diesen	Tagesordnungspunkt	übernimmt	Frau	Dr.	Littmann.
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Im	Prüfungsbericht	des	RPA	Neverin	wird	die	Entlastung	des	Bür-
germeisters	vorgeschlagen.
Der	Bürgermeister	stimmt	nicht	mit	ab.

Beschlussvorschlag:
Dem	Bürgermeister	wird	Entlastung	für	die	Haushaltsdurchführung	
des	Haushaltsjahres	2010	erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 5
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	06.01.12

Erste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung der Gemeinde Neetzow 
vom 30.10.2009

Auf	der	Grundlage	des	§	5	der	Kommunalverfassung	für	das	Land	
Mecklenburg-Vorpommern	(KV	M-V)	vom	13.07.2011	(GVOBI.	M-V	
S.	777)	wird	nach	Beschlussfassung	der	Gemeindevertretung	am	
21.11.2011	und	nach	Anzeige	bei	der	Landrätin	des	Landkreises	
Vorpommern-Greifswald	als	untere	Rechtsaufsichtsbehörde,	nach-
folgende	Änderungssatzung	erlassen:

Artikel 1
Der	§	1	Satz	2	erhält	folgende	Fassung:
§ 1 
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel
Das	Dienstsiegel	zeigt	das	Wappenbild	des	Landesteiles	Vorpom-
mern,	einem	aufgerichteten	Greifen	mit	aufgeworfenem	Schweif,	
und	die	Umschrift	„GEMEINDE	NEETZOW	•	LANDKREIS	VOR-
POMMERN-GREIFSWALD“.

Artikel 2
Die	Satzung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	öffentlichen	Bekanntmachung	
in	Kraft.

Neetzow,	den	10.	Januar	2012

Die	öffentliche	Bekanntmachung	der	Satzung	erfolgt	gemäß	§	8	der	
Hauptsatzung	der	Gemeinde	Neetzow	im	amtlichen	Mitteilungsblatt	
des	Amtes	Anklam-Land.
Soweit	beim	Erlass	dieser	Satzung	gegen	Verfahrens-	und	Form-
vorschriften	verstoßen	wurde,	können	diese	Verstöße	entspre-
chend	§	5	Abs.	5	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	nur	
innerhalb	eines	Jahres	geltend	gemacht	werden.	Die	Frist	gilt	nicht	
für	die	Verletzung	von	Anzeige-,	Genehmigungs-	und	Bekanntma-
chungsvorschriften.

Amt	Anklam-Land
Rebelower	Damm	2
17392	Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Neuendorf A vom 08.12.2011  
(SI/NA/2011/017)

Top 7  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger 
Ausgaben

  Vorlage:	NA/2011/036

Sachverhalt
Nach	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	§	61	Abs.	1	und	2	
ist	eine	Jahresrechnung	innerhalb	von	3	Monaten	nach	Abschluss	
des	Haushaltsjahres	zu	erstellen	und	zu	erläutern.
Die	GemHVO	des	Landes	M-V	regelt	in	den	§§	38	ff.	den	Inhalt	
der	Jahresrechnung.
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Die	Rechnungsprüfung	wurde	durch	das	Rechnungsprüfungsamt	
(RPA)	Neverin	in	der	Zeit	vom	16.08.2011	bis	zum	20.10.2011	
durchgeführt.	Der	Prüfungsbericht	wurde	auf	der	Sitzung	des	Rech-
nungsprüfungsausschusses	des	Amtes	am	17.11.2011	beraten.	
Das	RPA	Neverin	schlägt	im	Prüfungsbericht	vor,	die	Jahresrech-
nung	zu	beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die	Gemeindevertretung	stellt	die	nachfolgende	Jahresrechnung	
der	Gemeinde	Neuendorf	A	für	das	Haushaltsjahr	2010	fest	und	
bestätigt	diese.	Die	für	das	Haushaltsjahr,	entsprechend	der	Anlage	
zur	Jahresrechnung	ausgewiesenen	über-	und	außerplanmäßigen	
Ausgaben	werden	genehmigt.
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 Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben
  EUR  EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt  124.413,06 133.554,83
Vermögenshaushalt    38.250,92   38.250,92

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  4
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, den 03.01.2012

Bekanntmachungsanordnung:
Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die Sit-
zung der Gemeindevertretung Neuendorf A wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Jahresrechnung der Gemeinde Neuendorf 
A für das Haushaltsjahr 2010 kann zusammen mit den Anlagen 
innerhalb des folgenden Monats auf die Bekanntmachung zu den 
Geschäftszeiten von jedermann im Amt Anklam-Land, Rebelower 
Damm 2, 17392 Spantekow eingesehen werden.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neu-
endorf A vom 08.12.2011 (SI/NA/2011/017)

Top 8  Entlastung der Bürgermeisterin vom Haushalt 2010
 Vorlage: NA/2011/035

Frau Frank übergab die Sitzungsleitung Herrn Schade.

SachverhaIt:
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Im Prüfungsbericht des RPA Neverin wird die Entlastung der Bür-
germeisterin vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeisterin wird Entlastung für die Haushaltsdurchführung 
des Haushaltsjahres 2010 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  3
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Mitwirkungsverbote lt. § 24 KV M-V: 1 (Frau Frank)

Frau Frank übernahm wieder die Sitzungsleitung.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, den 03.01.2012

Bekanntmachungsanordnung:
Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Neuendorf A wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.

Bodenordnungsverfahren:  Neuendorf B
Aktenzeichen:  5433.31/59-072

Vollmacht 
für die Durchführung der Bodenordnung
In dem Bodenordnungsverfahren Neuendorf B bevollmächtige 
ich hiermit gemäß § 120 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
in der jetzt gültigen Fassung

Name, Vorname: .......................................................

Straße und Hausnummer: .......................................................

PLZ, Wohnort: .......................................................

zu allen, das o. a. Verfahren betreffenden Handlungen, einschließlich 
des Empfangs von Ladungen und Mitteilungen, der Bestellung eines 
Vertreters für einzelne Handlungen und für das Rechtsmittelverfah-
ren, des Abschlusses von Vereinbarungen, der Übernahme von 
Verpflichtungen und des Verzichtes auf eine Sache oder ein Recht.

.......................................... .....................................................
Ort, Datum Unterschrift des Vollmachtgebers

Frei von allen Gebühren, Steuern, Kosten und Abgaben des 
Bundes, der Länder und anderer Körperschaften des öffentlichen 
Rechts (§ 108 des Flurbereinigungsgesetzes).

Amtliche Beglaubigung
Die vorstehende, vor mir vollzogene Unterschrift des

Name, Vorname:

Anschrift:

ausgewiesen durch:

beglaubige ich hiermit.
Die Beglaubigung wird nur zur Vorlage beim Staatlichen Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt vorgenommen.

............................................. .....................................................
Ort, Datum Unterschrift

 Siegel

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung  
der Gemeinde Neuenkirchen vom 15.12.2011  
(SI/NK/2011/016)

Top 9  Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010 Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aus-
gaben

  Vorlage: NK/2011/034

Sachverhalt:
Nach der Kommunalverfassung des Landes M-V § 61 Abs. 1 und 2 
ist eine Jahresrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres zu erstellen und zu erläutern.
Die GemHVO des Landes M-V regelt in den §§ 38 ff. den Inhalt 
der Jahresrechnung.
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Die Rechnungsprüfung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA) Neverin in der Zeit vom 16.08.2011 bis zum 20.10.2011 
durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde auf der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses des Amtes am 17.11.2011 beraten. 
Das RPA Neverin schlägt im Prüfungsbericht vor, die Jahresrech-
nung zu beschließen.

Beschluss: NK/2011/034
Die Gemeindevertretung stellt die nachfolgende Jahresrechnung 
der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2010 fest und 
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bestätigt	diese.	Die	für	das	Haushaltsjahr,	entsprechend	der	Anlage	
zur	Jahresrechnung	ausgewiesenen	über-	und	außerplanmäßigen	
Ausgaben	werden	genehmigt.

	 Soll-Einnahmen	 Soll-Ausgaben
		 EUR		 EUR
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt		 343.985,69	 343.985,69
Vermögenshaushalt		 -18.642,18	 -18.642,18

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 6
Stimmen	dagegen:		 keine
Stimmenthaltung(en):		 keine

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	03.01.2012

Der	vorstehend	beglaubigte	Auszug	aus	dem	Protokoll	über	die	
Sitzung	der	Gemeindevertretung	Neuenkirchen	wird	hiermit	öf-
fentlich	bekannt	gemacht.
Die	Jahresrechnung	der	Gemeinde	Neuenkirchen	für	das	Haus-
haltsjahr	2010	kann	zusammen	mit	den	Anlagen	innerhalb	des	fol-
genden	Monats	auf	die	Bekanntmachung	zu	den	Geschäftszeiten	
von	jedermann	im	Amt	Anklam-Land,	Rebelower	Damm	2,	17392	
Spantekow	eingesehen	werden.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Neuenkirchen vom 15.12.2011(SI/NK/2011/016)

Top 10 Entlastung der Bürgermelsterin vom Haushalt  2010
 Vorlage: NK/2011/033
Für	diesen	TOP	übernimmt	Herr	Neumann	die	Sitzungsleitung.

Sachverhalt:
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Im	Prüfungsbericht	des	RPA	Neverin	wird	die	Entlastung	der	Bür-
germeisterin	vorgeschlagen.

Herr	Neumann	ließ	über	die	Beschlussvorlage	abstimmen.

Beschluss: NK/2011/033
Der	Bürgermeisterin	wird	Entlastung	für	die	Haushaltsdurchführung	
des	Haushaltsjahres	2010	erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:	 5
Stimmen	dagegen:	 keine
Stimmenthaltung(en):	 keine
Mitwirkungsverbot	§	24	KV	M-V:	 1

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	03.01.2012

Der	vorstehend	beglaubigte	Auszug	aus	dem	Protokoll	über	die	
Sitzung	der	Gemeindevertretung	Neuenkirchen	wird	hiermit	öf-
fentlich	bekannt	gemacht.

Erste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung  
der Gemeinde Neuenkirchen vom 07.10.2009

Auf	der	Grundlage	des	§	5	der	Kommunalverfassung	für	das	Land	
Mecklenburg-Vorpommern	(KV	M-V)	vom	13.07.2011	(GVOBI.	
M-V	S.777)	wird	nach	Beschlussfassung	der	Gemeindevertretung	
am	15.12.11	und	nach	Anzeige	bei	der	Landrätin	des	Landkreises	
Vorpommern	-	Greifswald	als	untere
Rechtsaufsichtsbehörde,	nachfolgende	Änderungssatzung	er-
lassen:

Artikel 1
Der § 1 Absatz (2) erhält folgende Fassung:
§ 1
Name/Wappen/Flagge/Dienstsiegel
(2)	Das	Dienstsiegel	zeigt	das	Wappenbild	des	Landesteiles	
Vorpommern,	einem	aufgerichteten	Greifen	mit	aufgeworfenem	
Schweif,	und	die	Umschrift	„GEMEINDE	NEUENKIRCHEN	.	LAND-
KREIS	VORPOMMERN-GREIFSWALD“.

Artikel 2
Die	Satzung	tritt	am	Tag	nach	ihrer	öffentlichen	Bekanntmachung	
in	Kraft.

Neuenkirchen,	09.	Januar	2012

Die	öffentliche	Bekanntmachung	der	Satzung	erfolgt	gemäß	§	8	
der	Hauptsatzung	der	Gemeinde	Neuenkirchen	im	amtlichen	Mit-
teilungsblatt	des	Amtes	Anklam-Land.	Soweit	beim	Erlass	dieser	
Satzung	gegen	Verfahrens-	und	Formvorschriften	verstoßen	wur-
de,	können	diese	Verstöße	entsprechend	§	5	Abs.	5	der	Kommu-
nalverfassung	des	Landes	M-V	nur	innerhalb	eines	Jahres	geltend	
gemacht	werden.	Die	Frist	gilt	nicht	für	die	Verletzung	von	Anzeige,	
genehmigungs-	und	Bekanntmachungsvorschriften.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Rossin vom 13.12.2011 (SI/R012011/021

Top7 Feststellung und Bestätigung der Jahresrechnung 
2010, Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aus-
gaben

 Vorlage: RO/2011/034
Frau	Dr.	Butzke	machte	einige	Ausführungen	zur	Jahresrechnung	
und	zu	den	Prüfungsberichten,	die	jedem	Gemeindevertreter	vor-
lagen.
Die	Gemeinde	hat	einen	unausgeglichenen	Verwaltungshaushalt.	
Ein	Antrag	auf	Fehlbetragszuweisung	wurde	gestellt,	der	aber	vom	
Land	abgelehnt	wurde.
Die	Prüfungsberichte	betreffen	vor	allem	die	Arbeit	im	Amt.
Das	Rechnungsprüfungsamt	Neverin	empfiehlt,	die	Jahresrech-
nung	zu	beschließen	und	den	Bürgermeister	zu	entlasten.

Sachverhalt:
Nach	der	Kommunalverfassung	des	Landes	M-V	§	61	Abs.	1	und	2	
ist	eine	Jahresrechnung	innerhalb	von	3	Monaten	nach	Abschluss	
des	Haushaltsjahres	zu	erstellen	und	zu	erläutern.
Die	GemHVO	des	Landes	M-V	regelt	in	den	§§	38	ff	den	Inhalt	
der	Jahresrechnung.
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Die	Rechnungsprüfung	wurde	durch	das	Rechnungsprüfungsamt	
(RPA)	Neverin	in	der	Zeit	vom	16.08.2011	bis	zum	20.10.2011	
durchgeführt.	Der	Prüfungsbericht	wurde	auf	der	Sitzung	des	Rech-
nungsprüfungsausschusses	des	Amtes	am	17.11.2011	beraten.	
Das	RPA	Neverin	schlägt	im	Prüfungsbericht	vor,	die	Jahresrech-
nung	zu	beschließen.
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung stellt die nachfolgende Jahresrechnung 
der Gemeinde Rossin für das Haushaltsjahr 2010 fest und bestätigt 
diese. Die für das Haushaltsjahr, entsprechend der Anlage zur 
Jahresrechnung ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben werden genehmigt.

 Soll-Einnahmen	 Soll-Ausgaben
__________________________________________________

Verwaltungshaushalt 160.736,19 EUR 205.121,09 EUR
Vermögenshaushalt 31.198,38 EUR 31.198,38 EUR

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 6
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Bekanntmachungsanordnung:
Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Rossin wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die Jahresrechnung der Gemeinde Rossin für 
das Haushaltsjahr 2010 kann zusammen
mit den Anlagen innerhalb des folgenden Monats auf die Bekannt-
machung zu den Geschäftszeiten von jedermann im Amt Anklam-
Land, Rebelower Damm 2, 17392 Spantekow eingesehen werden.

Amt	Anklam-Land
Rebelower	Damm	2
7392	Spantekow

Beglaubigter	Protokollauszug
Sitzung	der	Gemeindevertretung	der	Gemeinde		
Rossin	vom	13.12.2011	(SI/RO/2011/021)

Top	8		Entlastung	des	Bürgermeisters	vom	Haushalt	2010
	 Vorlage:	RO/2011/033

Sachverhalt:
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung. Im Prüfungsbericht des RPA Neverin wird 
die Entlastung des Bürgermeisters vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag:
Dem Bürgermeister wird Entlastung für die Haushaltsdurchführung 
des Haushaltsjahres 2010 erteilt.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür:  5
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Mitwirkungsverbote lt. § 24 KV M-V: 1 (Herr Kieckhäfer)

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Bekanntmachungsanordnung:
Der vorstehend beglaubigte Auszug aus dem Protokoll über die 
Sitzung der Gemeindevertretung Rossin wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Erste	Satzung	zur	Änderung		
der	Hauptsatzung	der	Gemeinde	Rossin		
vom	16.10.2009
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V 
S. 777) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 
13.12.2011 und nach Anzeige bei der Landrätin des Landkreises 
Vorpommern-Greifswald als untere Rechtsaufsichtsbehörde, nach-
folgende Änderungssatzung erlassen:

Artikel	1
Der § 1 Absatz (2) erhält folgende Fassung:
Die Gemeinde Rossin führt das kleine LandessiegeI mit dem Wap-
penbild des Landesteiles Vorpommern, einem aufgerichteten Grei-
fen mit aufgeworfenem Schweif, und die Umschrift „GEMEINDE 
ROSSIN • LANDKRElS VORPOMMERN -GREIFSWALD“.

Artikel	2
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Rossin, den 10.01.2012

Die öffentliche Bekanntmachung der Satzung erfolgt gemäß § 7 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Rossin im amtlichen Mitteilungsblatt 
des Amtes Anklam-Land. Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen 
Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese 
Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des 
Landes M-V nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 
Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- 
und Bekanntmachungsvorschriften.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter	Protokollauszug
Sitzung	der	Gemeindevertretung	Sarnow	vom	
13.12.2011	(SI/SA/2011/023)

Top 8  Feststellung	und	Bestätigung	der	Jahresrechnung	
2010,	Genehmigung	über-	und	außerplanmäßiger	
Ausgaben

	 Vorlage: SA/2011/052

Frau Nagel fasste zusammen, dass der Rechnungsprüfungsaus-
schuss Neverin für die Prüfung der Jahresrechnung verantwortlich 
zeichnet. Der Großteil der Bemerkungen betreffen das Amt und 
werden Berücksichtigung finden.
Für die Gemeinde wurde folgendes herausgestellt:
Bei den Verfügungsmitteln muss alles einzeln aufgezählt werden, 
auf der Quittung dürfen nicht nur allgemein Speisen und Getränke 
stehen. Die Firma Hegemann und Kämmerer gewährt der Ge-
meinde Skonto. Es ist darauf zu achten, dass die Zahlungsfrist 
eingehalten werden kann.
Auch dürfen keine Finanzbewegungen ohne Belege durchgeführt 
werden. Der TOP 8 ist für die Gemeinde ausschlaggebend, der 
die Entlastung des Bürgermeisters beinhaltet.

Sachverhalt:
Nach der Kommunalverfassung des Landes M-V § 61 Abs. 1 und 2 
ist eine Jahresrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss 
des Haushaltsjahres zu erstellen und zu erläutern.
Die GemHVO des Landes M-V regelt in den §§ 38 ff. den Inhalt 
der Jahresrechnung.
Nach § 61 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V beschließt die 
Gemeindevertretung bis zum 31.12. des darauf folgenden Haus-
haltsjahres über die Jahresrechnung und entscheidet zugleich 
über die Entlastung.
Die Rechnungsprüfung wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
(RPA) Neverin in der Zeit vom 16.08.2011 bis zum 20.10.2011 
durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde auf der Sitzung des Rech-
nungsprüfungsausschusses des Amtes am 17.11.2011 beraten. 
Das RPA Neverin schlägt im Prüfungsbericht vor, die Jahresrech-
nung zu beschließen.
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Beschlussvorschlag:
Die	Gemeindevertretung	stellt	die	nachfolgende	Jahresrechnung	
der	Gemeinde	Sarnow	für	das	Haushaltsjahr	2010	fest	und	be-
stätigt	diese.	Die	für	das	Haushaltsjahr,	entsprechend	der	Anlage	
zur	Jahresrechnung	ausgewiesenen	über-	und	außerplanmäßigen	
Ausgaben	werden	genehmigt.

	 Soll-Einnahmen		 Soll-Ausgaben
		 EUR		 EUR__________________________________________________
Verwaltungshaushalt		 403.982,63	 403.982,63
Vermögenshaushalt		 		38.477,38	 		38.477,38

Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 9
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	

bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	20.12.2011

Bekanntmachungsanordnung:
Der	vorstehend	beglaubigte	Auszug	aus	dem	Protokoll	über	die	
Sitzung	der	Gemeindevertretung	Sarnow	wird	hiermit	öffentlich	
bekannt	gemacht.	Die	Jahresrechnung	der	Gemeinde	Sarnow	
für	das	Haushaltsjahr	2010	kann	zusammen	mit	den	Anlagen	in-
nerhalb	des	folgenden	Monats	auf	die	Bekanntmachung	zu	den	
Geschäftszeiten	von	jedermann	im	Amt	Anklam-Land,	Rebelower	
Damm	2,	17392	Spantekow	eingesehen	werden.

Amt	Anklam-Land
Rebelower	Damm	2
17392	Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung Sarnow vom 13.12.2011(SI/SA/2011/023)

Top	9		Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2010
 Vorlage:	SA/2011/051

Herr	Westphal	übergab	Herrn	Tesch	die	Sitzungsleitung.
Herr	Tesch	übernahm	die	Sitzungsleitung	und	stellte	fest,	dass	
aus	den	Berichten	hervorgegangen	ist,	dass	der	Bürgermeister	
entlastet	werden	kann.
Sachverhalt:
Nach	§	61	Abs.	3	der	Kommunalverfassung	M-V	beschließt	die	
Gemeindevertretung	bis	zum	31.12.	des	darauf	folgenden	Haus-
haltsjahres	über	die	Jahresrechnung	und	entscheidet	zugleich	
über	die	Entlastung.
Im	Prüfungsbericht	des	RPA	Neverin	wird	die	Entlastung	des	Bür-
germeisters	vorgeschlagen.
Beschlussvorschlag:
Dem	Bürgermeister	wird	Entlastung	für	die	Haushaltsdurchführung	
des	Haushaltsjahres	2010	erteilt.
Abstimmungsergebnis:
Stimmen	dafür:		 8
Stimmen	dagegen:	 -
Stimmenthaltung(en):	 -

Mitwirkungsverbote	lt.	§	24	KV	M-V:	1	(Herr	Westphal)
Herr	Westphal	übernahm	wieder	die	Sitzungsleitung.

Die	Richtigkeit	des	Auszuges	und	der	Angaben	über	die	Beschluss-
fähigkeit	und	Abstimmung	werden	beglaubigt.	Gleichzeitig	wird	
bescheinigt,	dass	zur	Sitzung	unter	Mitteilung	der	Tagesordnung	
rechtzeitig	und	ordnungsgemäß	eingeladen	worden	ist.

Spantekow,	den	03.01.2012

Bekanntmachungsanordnung:
Der	vorstehend	beglaubigte	Auszug	aus	dem	Protokoll	über	die	
Sitzung	der	Gemeindevertretung	Sarnow	wird	hiermit	öffentlich	
bekannt	gemacht.

Teileinziehung der öffentlichen Gemeindestraße durch die Ortslage Panschow,
aus den Liegenschaften Flurstücke 30 und 35/1, Flur 4, Gemarkung Panschow
Die	Gemeindevertretung	Sarnow	hat	am	16.11.2011	
die	Teileinziehung	der	Gemeindestraße	durch	die	
Ortslage	Panschow	beschlossen.	Betroffen	von	
der	Teileinziehung	sind	die	Flurstücke	30	und	35/1,	
Flur	4	in	der	Gemarkung	Panschow.
Gemäß	§	9	Straßen-	und	Wegegesetz	Mecklen-
burg-Vorpommern	(StrWg	M-V)	wird	das	Verfahren	
zur	Teileinziehung	der	öffentlichen	Gemeindestra-
ße	durch	die	Ortslage	Panschow	eingeleitet.
Zu	diesem	Zweck	wird	im	Amt	Anklam-Land,	Rebe-
lower	Damm	2	in	17392	Spantekow	in	der	Zeit	vom
30.01.2012 - 29.02.2012
zu	folgenden	Zeiten:
Montag/Mittwoch/
Donnerstag		7:00	-	11:30	Uhr	und	12:30	-	16:00	Uhr
Dienstags		 7:00	-	11:30	Uhr	und	12:30	-	18:00	Uhr
Freitags		 7:00	-	12:00	Uhr
der	Plan	der	Liegenschaft	ausgelegt.
Einwendungen	gegen	die	Einziehung	sind	späte-
stens	innerhalb	von	2	Wochen	nach	Beendigung	
der	Auslegung	schriftlich	oder	zu	Protokoll	des	
Amtes	Anklam-Land	in	Spantekow	zu	erheben.

Sarnow,	den	5.01.2012

Anlage
Flurkartenauszug
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Mitteilung des Meldeamtes
für die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Gemeinden
Neuendorf A
Neuendorf B und
Putzar
Mit Wirkung vom 01.01.2012 wurden
- die Gemeinde Neuendorf A in die Gemeinde Ducherow,
- die Gemeinde Neuendorf B in die Gemeinde Spantekow und
- die Gemeinde Putzar in die Gemeinde Boldekow
eingemeindet.
Dadurch haben sich auch die Anschriften geändert und gemäß 
Personalausweisgesetz besteht die Pflicht zur Änderung der An-
schriften im Personalausweis. Diese Änderung ist für den alten 
Personalausweis sowie für den neuen elektronischen Personal-
ausweis vorzunehmen.
Für die Inhaber eines alten Personalausweises wird die Ände-
rung der Adresse durch einen Aufkleber realisiert.
Dazu werden Mitarbeiterinnen des Meldeamtes
am Mittwoch, dem 25.01.2012
in der Zeit von 13:00 - 15:00 Uhr
vor Ort sein:
• für die ehemalige Gemeinde Neuendorf A - in der Heimatstube
• für die ehemalige Gemeinde Neuendorf B - in Janow 52 (Neu-

bau)
• für die ehemalige Gemeinde Putzar - im Gemeindehaus Putzar
Es ist nicht erforderlich, dass jeder Bürger persönlich zur Adress-
änderung erscheint. Der Ausweis kann auch Familienengehörigen 
oder sonstigen Vertrauenspersonen mitgegeben werden.
Für Besitzer des neuen elektronischen Personalausweises ist 
jedoch das persönliche Erscheinen in der Meldestelle erforderlich.
Diese Ausweise werden zwar ebenfalls mit einem Aufkleber verse-
hen, zusätzlich muss der interne Chip auf dem Änderungsterminal 
im Meldeamt geändert werden.

Spantekow, den 10.01.2012

Heidschmidt
Leiter Ordnungsamt

Allen Jubilaren des Monats Februar 2012 
mächten wir unseren herzlichen Glückwunsch 

übermitteln.
Gemeinde Bargischow

Frau Emma Belling am 07.02. zum 77. Geburtstag
Herrn Hartmut Schuchardt am 23.02. zum 70. Geburtstag
Herrn Siegfried Schumacher, am 04.02. zum 77. Geburtstag
Woserow
Herrn Claus Mielke,  am 20.02. zum 76. Geburtstag
Woserow

Gemeinde Blesewitz
Frau Gisela Lemcke am 12.02. zum 60. Geburtstag
Herrn Herbert Zibell am 13.02. zum 82. Geburtstag
Frau Elsa Breitsprecher am 18.02. zum 88. Geburtstag
Frau Ella Plötz am 23.02. zum 80. Geburtstag
Frau Inge Zibell am 25.02. zum 81. Geburtstag

Gemeinde Boldekow
Frau Gertrud Ruge am 01.02. zum 78. Geburtstag
Herrn Ingo Hankel am 03.02. zum 60. Geburtstag
Herrn Paul Krupke am 10.02. zum 79. Geburtstag
Frau Hildegard Albrecht am 15.02. zum 77. Geburtstag
Herrn Horst Koch, Glien am 28.02. zum 72. Geburtstag
Herrn Dieter Rahn, Putzar am 21.02. zum 72. Geburtstag
Herrn Manfred Günther, am 23.02. zum 78. Geburtstag
Putzar
Frau Rosemarie Boy, Zinzow am 17.02. zum 60. Geburtstag

Gemeinde Bugewitz

Frau Annemarie Wilde am 13.02. zum 65. Geburtstag
Herrn Manfred Pieritz am 17.02. zum 79. Geburtstag
Frau Brigitte Schmidt am 17.02. zum 60. Geburtstag
Herrn Dieter Völzke, am 14.02. zum 70. Geburtstag
Kalkstein
Frau Elfriede Draxler, am 25.02. zum 87. Geburtstag
Kalkstein
Frau Anna Anders, Kalkstein am 28.02. zum 87. Geburtstag

Gemeinde Butzow

Herrn Dietrich Hansow am 01.02. zum 75. Geburtstag
Frau Waltraud Oesterreich am 01.02. zum 78. Geburtstag
Frau Anna Griese, Lüskow am 02.02. zum 82. Geburtstag
Herrn Jürgen Meyer, am 03.02. zum 75. Geburtstag
Alt Teterin
Herrn Adolf Jannermann, am 10.02. zum 78. Geburtstag
Lüskow
Frau Berta Berlin, am 14.02. zum 72. Geburtstag
Alt Teterin
Herrn Rudi Götz, Lüskow am 18.02. zum 78. Geburtstag
Herrn Kurt Rosemann,  am 20.02. zum 78. Geburtstag
Lüskow
Frau Elise Jagla am 22.02. zum 85. Geburtstag
Frau Regina Fandrei, am 27.02. zum 70. Geburtstag
Lüskow
Herrn Günter Will am 27.02. zum 83. Geburtstag
Herrn Rudi Will am 27.02. zum 83. Geburtstag

Gemeinde Ducherow

Frau Ingrid Backs am 01.02. zum 82. Geburtstag
Herrn Peter Vanselow am 01.02. zum 70. Geburtstag
Frau Regina Güldenpenning am 05.02. zum 60. Geburtstag
Frau Elli Gottschalk am 06.02. zum 77. Geburtstag
Herrn Friedrich Wruck,  am 06.02. zum 85. Geburtstag
Heidberg
Herrn Hans-Peter Behm am 07.02. zum 71. Geburtstag
Frau Hedwig Rienow am 09.02. zum 92. Geburtstag
Herrn Heinrich Karkowski am 11.02. zum 83. Geburtstag
Frau Erika Kunow am 11.02. zum 79. Geburtstag
Frau Dora Hindenburg, am 14.02. zum 78. Geburtstag
Heidberg
Frau Anita Zimmermann am 15.02. zum 79. Geburtstag
Frau Ilstraud Pieritz am 16.02. zum 79. Geburtstag
Herrn Karl-Heinz Schulz am 17.02. zum 60. Geburtstag
Herrn Siegfried Graumann am 19.02. zum 77. Geburtstag
Frau Edeltraut Röhl am 19.02. zum 75. Geburtstag
Frau Hannelore Stahl am 19.02. zum 71. Geburtstag
Herrn Irene Brämer am 23.02. zum 60. Geburtstag
Herrn Arno Falk am 23.02. zum 82. Geburtstag
Frau Erna Funk am 23.02. zum 87. Geburtstag
Frau Christa Schünemann am 23.02. zum 76. Geburtstag
Frau Gisela Schmidt am 25.02. zum 83. Geburtstag
Herrn Günter Schulz am 25.02. zum 72. Geburtstag
Herrn Erwin Wilke am 25.02. zum 85. Geburtstag
Frau Brunhilde Hinz am 26.02. zum 79. Geburtstag
Frau Christel Schulz am 26.02. zum 77. Geburtstag
Frau Erika Veit am 26.02. zum 82. Geburtstag
Herrn Herbert Zander am 26.02. zum 71. Geburtstag
Herrn Fritz Krüger am 27.02. zum 75. Geburtstag
Herrn Herbert Krahn am 28.02. zum 78. Geburtstag
Herrn Norbert Schulz am 28.02. zum 72. Geburtstag
Frau Hella Tessmann am 28.02. zum 78. Geburtstag
Frau Elfi Reich am 29.02. zum 60. Geburtstag
Frau Inge Maicher, Busow am 02.02. zum 60. Geburtstag
Herrn Lothar Fischer, Löwitz am 18.02. zum 65. Geburtstag
Frau Sabine Michelson, am 25.02. zum 70. Geburtstag
Löwitz
Frau Marianne Frank, am 01.02. zum 77. Geburtstag
Neuendorf A
Herrn Willi Rutz, Neuendorf A am 24.02. zum 88. Geburtstag
Frau Waltraud Conrad, am 05.02. zum 75. Geburtstag
Schmuggerow
Frau Helga Hohensee, am 28.02. zum 73. Geburtstag
Schmuggerow
Frau Gudrun Mielke, am 05.02. zum 60. Geburtstag
Schwerinsburg
Frau Else Leschinski, am 08.02. zum 91. Geburtstag
Schwerinsburg
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Herrn	Friedebert	Lenk,	 am	10.02.	 zum	75.	Geburtstag
Schwerinsburg
Herrn	Dieter	Ewert,	 am	12.02.	 zum	71.	Geburtstag
Schwerinsburg
Herrn	Uwe	Witt,	 am	27.02.	 zum	60.	Geburtstag
Schwerinsburg
Herrn	Adolf	Schultz,		 am	12.02.	 zum	74.	Geburtstag
Sophienhof

Gemeinde Iven

Frau	Margarete	Holldorf	 am	02.02.	 zum	88.	Geburtstag
Frau	Grete	Albrecht	 am	05.02.	 zum	88.	Geburtstag
Frau	Irma	Breitsprecher	 am	14.02.	 zum	75.	Geburtstag
Herrn	Hans-Ulrich	Fischer	 am	23.02.	 zum	81.	Geburtstag

Gemeinde Krien

Herrn	Hans	Springer	 am	03.02.	 zum	89.	Geburtstag
Herrn	Hermann	Trotz	 am	03.02.	 zum	73.	Geburtstag
Frau	Charlotte	Penn,	 am	04.02.	 zum	79.	Geburtstag
Stammersfelde
Herrn	Lothar	Pommerenke,	 am	08.02.	 zum	60.	Geburtstag
Neu	Krien
Herrn	Manfred	Utes,	 am	08.02.	 zum	77.	Geburtstag
Krien-Horst
Herrn	Gerhard	Jaekel	 am	09.02.	 zum	82.	Geburtstag
Frau	Anita	Utes,	Krien-Horst	 am	09.02.	 zum	71.	Geburtstag
Frau	Marianne	Köbke	 am	12.02.	 zum	81.	Geburtstag
Herrn	Werner	Koglin	 am	12.02.	 zum	76.	Geburtstag
Frau	Ingrid	Lenz	 am	12.02.	 zum	76.	Geburtstag
Frau	Grete	Nefe,	Wegezin	 am	13.02.	 zum	75.	Geburtstag
Frau	Waltraut	Keller	 am	14.02.	 zum	78.	Geburtstag
Frau	Ruth	Thurow	 am	18.02.	 zum	75.	Geburtstag
Frau	Ingrid	Beske	 am	22.02.	 zum	60.	Geburtstag
Frau	Inge	Freischmidt	 am	22.02.	 zum	78.	Geburtstag
Herrn	Heinz	Weber	 am	22.02.	 zum	80.	Geburtstag
Frau	Lieselotte	Sahs,	 am	23.02.	 zum	75.	Geburtstag
Krien-Horst
Frau	Ilona	Pommer,		 am	25.02.	 zum	60.	Geburtstag
Neu	Krien
Frau	Eva	Schulz	 am	26.02.	 zum	77.	Geburtstag

Gemeinde Krusenfelde

Frau	Maria	Wolf,	Gramzow	 am	03.02.	 zum	78.	Geburtstag
Frau	Ella	Schulz,	Gramzow	 am	08.02.	 zum	92.	Geburtstag
Herrn	Rudi	Thomas	 am	09.02.	 zum	73.	Geburtstag
Herrn	Karl	Olm	 am	12.02.	 zum	82.	Geburtstag
Herrn	Jürgen	Brüß,		 am	14.02.	 zum	77.	Geburtstag
Krusenkrien
Herrn	Rudi	Klünder,		 am	18.02.	 zum	77.	Geburtstag
Krusenkrien
Herrn	Heinz	Labahn	 am	26.02.	 zum	60.	Geburtstag

Gemeinde Liepen

Frau	Heidemarie	Lange	 am	18.02.	 zum	60.	Geburtstag
Frau	Hildegard	Barz	 am	26.02.	 zum	65.	Geburtstag
Frau	Irma	Petterson,		 am	26.02.	 zum	76.	Geburtstag
Preetzen

Gemeinde Medow

Frau	Dietlinde	Werner	 am	10.02.	 zum	81.	Geburtstag
Frau	Anita	Thieß	 am	11.02.	 zum	74.	Geburtstag
Herrn	Günter	Genz,	 am	13.02.	 zum	81.	Geburtstag
Wussentin
Frau	Hildegard	Blank,	 am	17.02.	 zum	79.	Geburtstag
Wussentin
Frau	Astrid	Meloun,	 am	18.02.	 zum	60.	Geburtstag
Wussentin
Herrn	
Dr.	Arnold	Schoenenburg,	 am	22.02.	 zum	72.	Geburtstag
Nerdin
Frau	Emilie	Bendt,		 am	27.02.	 zum	95.	Geburtstag
Wussentin
Frau	Anna-Elisabeth	Bretzke	 am	28.02.	 zum	72.	Geburtstag

Gemeinde Neetzow

Frau	Maria	Zeisler	 am	02.02.	 zum	80.	Geburtstag
Frau	Elisabeth	Radloff,	 am	05.02.	 zum	87.	Geburtstag
Klein	Below

Frau	Elisabeth	Strübing	 am	08.02.	 zum	95.	Geburtstag
Frau	Dr.	Renate	Melzer	 am	11.02.	 zum	71.	Geburtstag
Herrn	Heinz	Dülge,	 am	18.02.	 zum	71.	Geburtstag
Steinmocker
Herrn	Hans-Joachim	Wurch,	 am	18.02.	 zum	75.	Geburtstag
Padderow
Frau	Elisabeth	Wapenhans	 am	19.02.	 zum	80.	Geburtstag
Frau	Ursula	Seefeldt	 am	20.02.	 zum	80.	Geburtstag
Herrn	Egon	Dollase	 am	21.02.	 zum	74.	Geburtstag
Frau	Dorothea	Röthemeier	 am	26.02.	 zum	72.	Geburtstag

Gemeinde Neu Kosenow

Herrn	Wolfgang	Weigelt	 am	06.02.	 zum	76.	Geburtstag
Frau	Irma	Nagel	 am	12.02.	 zum	79.	Geburtstag
Frau	Doris	Lembke	 am	16.02.	 zum	72.	Geburtstag
Frau	Käthe	Brunk,	 am	13.02.	 zum	85.	Geburtstag
Alt	Kosenow
Herrn	Ferdinand	Flassig,	 am	15.02.	 zum	72.	Geburtstag
Alt	Kosenow
Frau	Ingrid	Kranz,	Auerose	 am	06.02.	 zum	72.	Geburtstag
Herrn	Franz	Heuer,	Auerose	 am	17.02.	 zum	83.	Geburtstag
Frau	Grete	Krauskopf,		 am	17.02.	 zum	77.	Geburtstag
Dargibell
Frau	Christa	Walkowiak,	 am	07.02.	 zum	83.	Geburtstag
Kagendorf

Gemeinde Neuenkirchen

Frau	Maria	Wiskow,		 am	05.02.	 zum	83.	Geburtstag
Müggenburg
Frau	Hildegard	Wiese,	 am	09.02.	 zum	81.	Geburtstag
Strippow
Herrn	Manfred	Giese,	 am	10.02.	 zum	73.	Geburtstag
Müggenburg
Frau	Elfriede	Quast	 am	15.02.	 zum	79.	Geburtstag
Frau	Doris	Perlbach	 am	22.02.	 zum	65.	Geburtstag

Gemeinde Postlow

Frau	Christa	Kretzmer,	Görke	am	02.02.	 zum	76.	Geburtstag
Herrn	Henrik	Uteß	 am	06.02.	 zum	76.	Geburtstag
Herrn	Heinz	Lorenz,		 am	22.02.	 zum	85.	Geburtstag
Tramstow

Gemeinde Sarnow

Herrn	Willi	Kaufmann	 am	01.02.	 zum	77.	Geburtstag
Frau	Edith	Kozanowski	 am	06.02.	 zum	86.	Geburtstag
Herrn	Günter	Bull,	Wusseken	am	08.02.	 zum	80.	Geburtstag
Herrn	Gerhard	Meyer,	 am	08.02.	 zum	85.	Geburtstag
Wusseken
Herrn	Richard	Bluhm,		 am	15.02.	 zum	77.	Geburtstag
Panschow
Frau	Ursula	Meyer,	 am	16.02.	 zum	76.	Geburtstag
Wusseken
Herrn	Hans-Jürgen	Dill	 am	18.02.	 zum	60.	Geburtstag
Frau	Sigrid	Stierle	 am	21.02.	 zum	60.	Geburtstag

Gemeinde Spantekow

Herrn	Kurt	Albrozeit	 am	06.02.	 zum	80.	Geburtstag
Frau	Elisabeth	Meier	 am	06.02.	 zum	75.	Geburtstag
Herrn	Detlef	Voß	 am	06.02.	 zum	60.	Geburtstag
Frau	Gerda	Biederstädt	 am	09.02.	 zum	89.	Geburtstag
Frau	Ursula	Duchow	 am	12.02.	 zum	82.	Geburtstag
Herrn	Reinhold	Bretzke	 am	15.02.	 zum	65.	Geburtstag
Frau	Anita	Melle	 am	15.02.	 zum	75.	Geburtstag
Frau	Ortraut	Utes	 am	15.02.	 zum	60.	Geburtstag
Frau	Sieglinde	Stamm	 am	18.02.	 zum	88.	Geburtstag
Frau	Annemarie	Spreemann	 am	23.02.	 zum	85.	Geburtstag
Frau	Johanna	Oestreich,	 am	03.02.	 zum	83.	Geburtstag
Dennin
Herrn	Herbert	Oestreich,	 am	04.02.	 zum	83.	Geburtstag
Dennin
Frau	Edith	Benschus,	Dennin	am	10.02.	 zum	73.	Geburtstag
Frau	Inge	Köhl,	Dennin	 am	11.02.	 zum	71.	Geburtstag
Herrn	Jürgen	Siebrecht,	 am	22.02.	 zum	60.	Geburtstag
Dennin
Frau	Ursula	Kirchner,	 am	09.02.	 zum	75.	Geburtstag
Drewelow
Frau	Waltraut	Schreiber,	 am	15.02.	 zum	74.	Geburtstag
Drewelow
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Frau Ursula Lorenz,  am 24.02. zum 72. Geburtstag
Drewelow
Frau Edelgard Pfalzgraf, am 27.02. zum 87. Geburtstag
Drewelow
Herrn Gernot Becker, am 29.02. zum 72. Geburtstag
Drewelow
Herrn Willi Beyer, Janow am 05.02. zum 87. Geburtstag
Herrn Heinz Beske, Janow am 14.02. zum 82. Geburtstag
Frau Anneliese Walk, Janow am 14.02. zum 70. Geburtstag
Frau Irma Beske, Janow am 27.02. zum 86. Geburtstag
Frau Eva Matz, Japenzin am 03.02. zum 76. Geburtstag
Herrn Walter Krolow,  am 05.02. zum 77. Geburtstag
Japenzin
Herrn Udo Gisa, Japenzin am 25.02. zum 70. Geburtstag
Herrn Harry Radoschofski, am 09.02. zum 71. Geburtstag
Japenzin
Herrn Fritz Brock, Rebelow am 20.02. zum 77. Geburtstag

Gemeinde Stolpe

Frau Sonja Engelbrecht am 25.02. zum 60. Geburtstag

SV Blau-Weiß 49 Krien e. V.
Sektion Fußball

Spielerliste SV Blau-Weiß 49 Krien 2011/2012
(13 Punktspiele/1 Pokalspiel)
Spiele/Einsatzzeiten/Karten/Tore

Turniere und Vorbereitung 2. Halbserie 2011/2012
Sonnabend, 04.02.2012 
09:30 Uhr  Bürgermeisterpokalturnier Halle Krien
Sonnabend, 11.02.2012
09:00 Uhr  Peenepokalturnier Peenetalhalle Loitz
Sonnabend, 18.02.2012
13:30 Uhr  Vorbereitungsspiel in Tutow gegen BW Tutow
Sonnabend, 25.02.2012
13:30 Uhr  Vorbereitungsspiel in Gültz gegen BW Gültz
Sonnabend, 03.03.2012
14:00 Uhr  Punktspiel gegen Fortuna Neuenkirchen Sportplatz 

Krien

Hallenfußball

Sonnabend, 04.02.2012
6. Hallenfußballturnier um den „Wanderpokal des Bürgermei-
sters der Gemeinde Krien“
Teilnehmer: 
SG Blau-Weiß Gültz (Pokalverteidiger), SV Blau-Weiß Tutow, 
Köllner SV 90, SV Loitzer Eintracht,
SV Blau-Weiß 21 Jarmen, FSV 19 Hundert Grapzow, LSV Neetzow, 
SV Blau-Weiß 49 Krien

Eintritt frei! Imbiss und Getränke vor Ort!

SektionTischtennis 

Bezirksklasse Staffel 6 
Sonntag, 27.11.11

SV Fortschritt Altentreptow II - SV Blau-Weiß Krien

Im Punktspiel der TT-BK gewann die Kriener Mannschaft in Alten-
treptow gegen SV Fortschritt Altentreptow II mit 10:1.
Robert Breitsprecher/Jürgen Rehfeld und Frank Bull/Gernot 
Braun gewannen in ihren Doppelspielen. 

Robert Breitsprecher  3,5 Punkte
Jürgen Rehfeld  2,5 Punkte
Gernot Braun  2,5 Punkte
Frank Bull  1,5 Punkte

Dieter Hannemann

Kirchengemeinde Ducherow
Monatsspruch für Januar 2012:
„Weise mir, Herr, deinen Weg; ich will ihn gehen in deiner 
Treue.“  Psalm 86,11

Mit einem neuen Jahr liegen auch ganz neue Wege vor uns. Die 
einen mögen voller Vorfreude in das neue Jahr hinein gehen. Sie 
freuen sich auf eine geplante Reise oder auf ein Familienfest, den 
Abschluss der Schulzeit oder der Ausbildung. Andere zögern noch. 
Sie sehen vorsichtig und mit allerlei Bedenken in die Zukunft: Was 
wird es bringen, das neue Jahr? Welche Wege werde ich gehen? 
Welche muss ich gehen, auch wenn ich es nicht will? Welche 
Verluste erwarten mich? Welcher Schmerz?
Ein Wegweiser wäre da nicht schlecht. Ein Schild, das sagt: 
Wenn du hier entlanggehst, dann wird alles gut. Dann wirst du 
von Schwerem verschont sein und mit Glück gesegnet. Aber sol-
che Wegweiser gibt es nicht. Da nützt auch kein Bleigießen oder 
Orakeln, da hilft weder Schornsteinfeger noch Marzipanschwein 
und auch kein vierblättriger Klee: Niemand kann voraussagen, 
was uns das neue Jahr bringt. Wir werden unsere eigenen Ent-
scheidungen treffen müssen, unsere eigenen Wege gehen und 
mit den Folgen leben.
Auf eine hilfreiche Richtschnur, nach der wir leben, können wir den-
noch schauen: Sie lässt uns die Freiheit unserer Entscheidungen 
und gibt uns zugleich die Gewissheit, nie alleine gelassen zu sein, 
auch nicht auf unseren Umwegen.
Schon vor 2500 Jahren haben sich Menschen auf diese ganz be-
sondere Richtschnur für ihr Leben verlassen, und zwar felsenfest: 
Auf die Treue Gottes.
Sie sangen davon sogar in den Psalmen: „Weise mir, Herr, deinen 
Weg; ich will ihn gehen in deiner Treue.“ (Psalm 86,11)
Sie erzählten von der Gewissheit, die sie gehalten und ermutigt 
hat und die wir heute noch genauso beanspruchen und erfahren 
dürfen: Gottes Treue umgibt mich an allen Tagen meines Lebens.
Das kann die Furcht vor unbekannten Wegen nehmen und auf 
schweren Strecken Halt geben! Mein Leben wird besonders dann 
gelingen, wenn auch ich IHM treu bleibe, d. h., wenn ich IHN ernst 
nehme in meinem Leben und danach frage, welche Wege er sich 
von mir erwartet.
Gott treu sein heißt: Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und von ganzem Gemüt und unseren Nächsten lieben wir 
uns selbst.
Dies weist uns sehr wohl den richtigen Weg, auch durch dieses 
neue Jahr!

Herzlichen 
Glückwunsch
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Dreimal	führten	unsere	Kinder	2011	wieder	das	Krippenspiel	auf:	
am	4.	Advent	in	Ducherow	und	Mönkebude	und	am	Heiligabend	
in	Kagendorf.
In	ihrem	Spiel	führten	diesmal	die	Evangelisten	Lukas	und	Matt-
häus	durch	ihre	Weihnachtsgeschichten	und	verdeutlichten	uns,	
was	ihnen	im	Einzelnen	wichtig	war,	als	sie	einst	ihre	Geburtsge-
schichten	von	Jesus	aufschrieben.
Uns	blieb	nicht	viel	Zeit	zum	gemeinsamen	Üben,	doch	die	Kinder	
meisterten	ihre	Auftritte	sehr	gut,	dafür	sei	allen	Mitwirkenden	noch	
einmal	herzlich	gedankt!

Wir laden ein zu Veranstaltungen  
in unserer Kirchengemeinde:

Christenlehre:
Die Christenlehre wird mit dem neuen Schuljahr wieder im Rahmen 
der Vollen Halbtags-, bzw. der Ganztags-Schule, in der Schule 
Ducherow angeboten:
* jeden Donnerstag,  von 12:45 - 13:30 Uhr: 1.	-	2.	Klasse
	 von 13:55 - 14:40 Uhr: 5.	-	6.	Klasse
* jeden Freitag,  von 12:45 - 13:30 Uhr: 3.	-	4.	Klasse

daneben laden wir auch wieder zu Kindernachmittagen ein:
jeweils von 14:00 bis 16:30 Uhr im Pfarrhaus von Ducherow!
das nächste Mal treffen wir uns:
•	 am Freitag, dem 27.01.2012, sowie
•	 am Freitag, dem 24.02.2012

Konfirmandenkurs:
Alle	interessierten	Schüler	der	6.	und	7.	Klasse	aus	den	Dörfern	
der	beiden	Pfarrbereiche	Ducherow	und	Leopoldshagen	laden	wir	
herzlich	mit	ein	zu	unserem	gemeinsamen	Konfirmanden-Kurs,	der	
zu	Pfingsten	2013	mit	der	gemeinsamen	Feier	der	Konfirmation	
enden	wird!
In	der	Regel	treffen	wir	uns	einmal	im	Monat	freitags	und	an	ver-
schiedenen	Orten!
Das nächste Mal kommen wir zusammen:
am Freitag, dem 17.02.2012 Konfirmanden-Tagesausflug nach 
Greifswald	(Treff:	8:30	Uhr	am	Bahnsteig	Ducherow)
Hier bereits der nächste Termin zum Vormerken:
• am Freitag, dem 09.03.2012 um 17:00 Uhr in Ducherow

Jugendtreff:
> Bandprobe unter Leitung von Michael Turban:
jeden Mittwoch, ab 15:30 Uhr > im Pfarrhaus von Ducherow

Frauen- und Seniorenkreis:
*  jeden zweiten Donnerstag,
 ab 14:00 Uhr > im Pfarrhaus von Ducherow
*  jeden letzten Mittwoch des Monats,
 ab 14:00 Uhr > im Kagendorfer Gemeindezentrum
Gemeinsam trinken wir gemütlich Kaffee, singen miteinander und 
unterhalten uns über ein biblisches oder
aktuelles Thema. Jederzeit freuen wir uns, wenn jemand bei uns 
vorbeischaut oder neu zu uns hinzu kommt!

Gesprächskreis:
*  jeden Montag, ab 19:00 Uhr > im Pfarrhaus von Ducherow
Wir lesen gemeinsam einen Bibelabschnitt und kommen darüber 
miteinander ins Gespräch.
Interessenten sind bei uns immer herzlich willkommen!

Gottesdienste und Veranstaltungen in der Kirchenge-
meinde Ducherow im Januar und Februar 2012

(Änderungen vorbehalten!)

22.01. 3. So. n. Epiphanias
10:00 Uhr in	Ducherow,	Pfarrhaus
14:00 Uhr in	Schmuggerow,	Kirche
29.01. Letzter So. n. Epiphanias
10:00 Uhr in	Ducherow,	Pfarrhaus
14:00 Uhr in	Kagendorf,	Gemeinderaum
05.02. Septuagesimae
10:00 Uhr in	Ducherow,	Pfarrhaus
12.02. Sexagesimae
08:45 Uhr in	Rathebur,	Kirche
10:00 Uhr  in	Ducherow,
19.02., Estomihi
08:45 Uhr in	Auerose,	Kirche
10:00 Uhr  in	Ducherow,	Pfarrhaus
26.02., Invokavit
10:00 Uhr in	Ducherow,	Pfarrhaus
14:00 Uhr in	Schmuggerow,	Kirche

Kontakte: Ev. Kirchengemeinde Ducherow
Pastorin B. Süptitz: Verwaltung des Pfarramtes Ducherow
im ev. Pfarramt Ducherow, Hauptstr. 76, 17398 Ducherow, Tel.: 
039726 20403, Fax: 20408
E-Mail:	ducherow@kirchenkreis-greifswald.de
Sprechstunde im Pfarrhaus von Ducherow: i. d. R., außer in 
den Ferien, jeden Dienstag, sowie jeden Freitag von 8:00 bis 
12:00 Uhr
Seelsorgebezirk: Ducherow,	Busow,	Charlottenhof,	Löwitz,	Mari-
enthal,	Rathebur,	Rossin,	Schmuggerow,	Sophienhof

Konto der Ev. Kirchengemeinde Ducherow:
Kto-Nr. 431000662, Sparkasse Vorpommern, BLZ 15050500

Pastor M. Wilhelm: 
im Vorstand des Ev. Diakoniewerkes Bethanien
Ducherow-Einrichtung des Johanniterordens
im Diakoniewerk Bethanien, Hauptstr. 58, 17398 Ducherow, Tel.: 
039726 88126
Seelsorgebezirk: Auerose,	Alt	und	Neu	Kosenow,	Dargibell,	Dia-
koniewerk	Bethanien	in	Ducherow,	Bugewitz,	Heidberg,	Kalkstein,	
Kagendorf,	Lucienhof,	Rosenhagen

Eine gesegnetes neues Jahr wünscht Ihnen Ihre Pastorin Barbara 
Süptitz!
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Kirchengemeinde Liepen & Medow & Stolpe
Kirchennachrichten Liepen-Medow-Stolpe

Der Kirchengemeinderat Liepen-Medow-Stolpe und auch Pastorin 
Reek-Winkler wünschen allen Gemeindemitgliedern ein gesundes, 
gesegnetes neues Jahr. Pastorin Reek-Winkler bedankt sich bei 
allen, die mit Grüßen, Karten, Briefen oder anderen Aufmerksam-
keiten an sie denken.
Die Situation in der Kirchengemeinde wird voraussichtlich bis Früh-
sommer 2012 so bleiben, wie sie momentan ist - dafür bitten wir 
um Verständnis und Ihre Mithilfe.
Die Gottesdienstzeiten entnehmen Sie bitte den Schaukästen 
und der Presse.
Amtsvertretung hat weiter Pfarrer Jeromin in Gützkow.
Sprechzeiten im Kirchenbüro Liepen: Montag, 19:00 - 20:00 Uhr.
Wir wünschen uns, dass wir diese Zeit gemeinsam gut überbrü-
cken können.

Ihnen allen eine gute Zeit,
es grüßt Sie herzlich

Ihr Kirchengemeinderat

Kirchengemeindeverband Krien
Kirchennachrichten Januar - Februar 2012

Gottesdienste

So., den 22. Januar 2012 
10:30 Uhr  Blesewitz
So., den 29. Januar 2012 
09:00 Uhr  Iven
10:30 Uhr  Krien
So., den 5. Februar 2012 
10:30 Uhr  Gramzow
So., den 12. Februar 2012 
09:00 Uhr  Iven
10:30 Uhr  Krien
So., den 19. Februar 2012 
09:00 Uhr  Wegezin
10:30 Uhr  Blesewitz
14:00 Uhr Neuendorf B 
So., den 26. Februar 2012 
09:00 Uhr  Iven
10:30 Uhr  Krien  Auftakt zur Bibelwoche
So., den 4. März 2012 
10:30 Uhr  Gramzow  Abschluss Bibelwoche

Nach dem Gottesdienst um 10:30 Uhr sind Sie jeweils zu einem 
Kirchenkaffee herzlich eingeladen.

Bibelwoche: Wir lesen Psalmentexte. 
Herzliche Einladung zur Bibelwoche vom 27.02. - 02.03.2012 
jeweils um 19:00 Uhr im Gemeinderaum Krien. 

Konfirmandenunterricht
Der Konfirmandenunterricht findet freitags um 14:00 Uhr für 
die Hauptkonfirmanden und um 16:00 Uhr für die Vorkonfir-
manden im Pfarrhaus Krien statt.

Gemeindenachmittage
Krien  Mittwoch, den 01.02.12 um 14:30 Uhr
Iven  Mittwoch, den 08.02.12 um 14:30 Uhr
Wegezin Donnerstag, den 09.02.12 um 14:30 Uhr
Gramzow  Mittwoch, den 22.02.12 um 14:30 Uhr
Neuendorf B Donnerstag, den 23.02.12 um 14:00 Uhr

Bibelgesprächskreis Blesewitz
Dienstag, den 24.01.12  19:30 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz 
Mittwoch, den 25.01.12 19:30 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz 
Dienstag, den 07.02.12  19:30 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz
Mittwoch, den 08.02.12 19:30 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz
Dienstag, den 21.02.12  19:30 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz
Mittwoch, den 22.02.12 19:30 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz

Ferienabenteuer auf der Wasserburg …
In der ersten Woche der Winterferien, von Sonntag, 5.2. - Don-
nerstag, 9.2., sind die singbegeisterten Kinder unserer Kirchen-
gemeinde wieder herzlich auf die Wasserburg Turow zur Kinder-
singwoche eingeladen.
Gemeinsam mit dem Kinderchor der Sankt Marien Kantorei An-
klam, unter Leitung von Ruth-Margret Friedrich, wollen wir auch 

in diesem Jahr wieder ein fröhliches Kindermusical einstudieren, 
um es dann im Frühling, in Anklam und in Krien zur Aufführung 
zu bringen. 
Auf einer Burg gibt es ja immer unglaublich spannende Dinge 
zu erleben, und es sind noch einige wenige Plätze frei … Meldet 
euch gern.
Kathrin Schulz 039727 22872

Chor
Die wöchentlichen Chorproben finden dienstags um 19:30 Uhr im 
Gemeinderaum in Krien statt.
Neue Sängerinnen und Sänger sind uns immer herzlich willkom-
men. 

Kirchgeld und Friedhofsgebühr 2012
Auch im Jahr 2012 können Spenden, Kirchgeld und Friedhofsge-
bühren auf unser Konto:
Ev. Kirchengemeinde Krien 
Konto-Nr.: 2201500, 
BLZ 150 616 38
bei der Volksbank Raiffeisenbank eG Greifswald
überweisen werden.

Am Heiligabend konnten wir in allen Kirchen unsers Kirchenver-
bandes eine Chrisvesper feiern. Hierzu ein paar Bilder aus Krien 
und Gramzow:
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Liebe	Gemeinde:
„Ihr	Gott	ist	ein	Gott	der	Berge.	Wenn	wir	sie	in	der	Ebene	gestellt	
hätten,	dann	hätten	wir	sie	geschlagen.“:	So	sprechen	die	Feinde	
des	Volkes	Israel	im	Alten	Testament.	Und	in	der	Tat	die	Geschichte	
religiöser	Grenzerfahrung	ist	mit	Bergen,	vielleicht	auch	mit	Todes-
angst	auf	dem	Meer	oder	an	den	Grenzen	unseres	Lebens	möglich.	
Wenn	wir	den	Halt	verlieren	und	man	sagt	das	ja	so	dahin:	vor	
Gericht	und	auf	hoher	See	sind	wir	in	Gottes	Hand.	Damit	meinen	
wir:	der	Ausgang	des	Verfahrens	ist	offen;	man	weiß	nicht,	wie	wir	
da	heil	rauskommen.
Elementare	Gewalten	erschütterten	den	Sinai,	als	Moses	hinaufstieg	
und	schließlich	mit	den	Gesetzestafeln	wiederkehrt.	Elementare	
Gewalten	erschütterten	den	Gottesberg,	an	den	Elia	geführt	wurde,	
um	seine	Erfahrung	mit	Gott	zu	machen.	Doch	Elia	musste	lernen,	
dass	Gott	nicht	in	der	elementaren	Wucht	von	Gewittern,	Feuer	oder	
Erdbeben	zu	finden	ist,	sondern	im	sanften	Windsäuseln.	Vielleicht	
sogar	nur	in	einem	„dürren	Schweigen“,	denn	auch	Übersetzung	nä-
hert	sich	der	Sprache	nur	an.	Sprache	selbst	zeichnet	Verhältnisse,	
die	sich	erst	erschließen,	wenn	wir	die	Mühen	des	Weges	auf	uns	
genommen	haben	und	das	Verstehen	schon	eingesetzt	hat.	Elia	frei-
lich	findet	erst	nach	langer	Wüstenwanderung,	erst	nach	dem	Wind,	
der	Berge	zerriss	und	Felsen	zerbrach,	erst	nach	dem	Erdbeben	
und	dem	Feuer	zu	einem	Verstehen.	Das	Schweigen	Gottes	braucht	
nichts,	als	dass	Elia	bereit	wird	zu	hören.	Und	Gott	braucht	nicht	erst	
ein	Donnerwetter,	um	gehört	zu	werden.	Eher	Stille	und	Betrachtung.	
Am	Ende	dieser	Gotteserfahrung	steht	für	Elia	eine	neue	Aufgabe,	
eine	Berufung,	Gottes	Willen	weiter	zu	geben.	Und	die	Berge	auf	
denen	Jesus	von	der	besseren	Gerechtigkeit	predigt,	haben	ja	diese	
Überschrift	gefunden:	Bergpredigt.	Und	doch	ist	zwischen	Epipha-
nias	und	Karfreitag,	zwischen	Weihnachten	und	Ostern	noch	eine	
andere	Bergvision	wie	eine	Brücke.	Auf	dem	Berg	der	Verklärung	
geschieht	auf	verborgene	Weise,	dort	wo	sich	Himmel	und	Erde	
berühren,	eine	Begegnung	die	alle	Tradition	ganz	ungleichzeitig	
erscheinen	lässt.	Und	aus	den	vielen	Ungleichzeitigkeiten	wird	eine	
Vision.	Hier	sind	Mose,	Elia	und	Jesus	wie	in	einer	Erscheinung	zu	
sehen	und	es	hat	den	Anschein	eines	himmlischen	Gespräches.
Im	Nachhinein	machen	sich	die	Umstehenden	ihren	Reim	darauf.	Mit	
der	Lichtgestalt	der	Verklärung	hatten	die	Jünger	jedoch	noch	nicht	
alles	gesehen,	was	von	Jesus	zu	sehen	und	zu	wissen	nötig	war.	Erst	
Kreuz	und	Auferstehung,	jener	Karfreitag,	an	dem	ihnen	alle	Hoff-
nungen	sterben,	und	der	Tag	der	Auferstehung	lassen	Gottes	Weg	
als	Ganzes	erscheinen.	Ostern	bedeutet	von	Anfang	an	Verstörung	
und	Hoffnung	zugleich.	Man	kann	Uhren	nicht	zurückdrehen,	weder	
in	der	Weltgeschichte	noch	im	eigenen	Leben.	Und	dennoch	trägt	
jede	Umkehr	die	Chance	in	sich,	mit	Gott	neu	zu	beginnen.	In	der	
diesjährigen	Bibelwoche	lesen	wir	dazu	Anfang	März	die	Psalmen.	
„Ich	sehe	auf	zu	den	Bergen,	woher	kommt	mir	Hilfe?	Meine	Hilfe	
kommt	vom	HERRN,	der	Himmel	und	Erde	gemacht	hat.“	

Bernhard Hecker

Pfarrsprengel  
Spantekow-Boldekow-Wusseken
Gottesdienste für die Monate  
Januar bis Ende Februar 2012

(Änderungen	vorbehalten!	Bitte	beachten	Sie	die	örtlichen	Aus-
hänge!)
3. Sonntag nach Epiphanias, 22. Januar
09:00 Uhr in	Rebelow,	Winterkirche
10:15	Uhr in	Neuenkirchen,	Winterkirche

Letzter Sonntag nach Epiphanias, 29. Januar
09:00 Uhr in	Wusseken,	Gemeinderaum
10:15	Uhr in Spantekow,	Pfarrhaus
Septuagesimae (70 Tage vor Ostern), 05. Februar
09:00 Uhr in	Putzar,	Winterkirche
10:15	Uhr in	Japenzin,	Kirche
Sexagesimae (60 Tage vor Ostern), 12. Februar
09:00 Uhr in	Wusseken,	Gemeinderaum
10:15 Uhr in	Spantekow,	Kirche
Estomihi 19. Februar
09:00 Uhr in	Drewelow,	Winterkirche
10:15 Uhr in	Rubenow,	Bethaus

Regelmäßige Veranstaltungen  
im Pfarr- und Gemeindehaus Spantekow

Chor:	donnerstags um 19:00 Uhr	mit	der	Chorleiterin,	Frau	Uhle.	
Neue	Sängerinnen	und	Sänger	sind	willkommen.	Schauen	Sie	
doch	mal	vorbei!
Ab dem 2. Februar geht es wieder weiter!!

Christenlehre
Alle	Kinder	von	der	ersten	bis	zur	sechsten	Klasse	sind	zu	einem	
christlichen	Kindernachmittag	eingeladen.	In	diesem	Schuljahr	
findet	er	alle	14	Tage	im	Pfarr-	und	Gemeindehaus	Spantekow	
statt.	Die	nächsten	Termine	sind:
Dienstag, 17. Januar 2012,
Dienstag, 31. Januar 2012 und
Dienstag, 21. Februar 2012.
Die	Kinder	werden	um	13.30	Uhr	von	der	Spantekower	als	auch	von	
der	Evangelischen	Schule	Anklam	abgeholt	und	dann	in	Spantekow	
wieder	zu	den	Schulbussen	gebracht.	Die	Christenlehre	geht	von	
13.45	Uhr	bis	15:15	Uhr.

Konfirmandenunterricht & Junge Gemeinde
Zum	Konfirmandenunterricht	laden	wir	alle	Jugendlichen	wie	
immer	sehr	herzlich	ein.	Die kommenden Termine sind am 16. 
und 30. Januar sowie 20. Februar 2012 von 15:30 bis 17:00 Uhr.
Hinweisen möchten wir auf die Angebote des Projektes „Jugen-
dinitiative Anklamer Land“ mit Annett Hilke und Michael Turban 
in der „Johann Christoph Adelung“ Schule Spantekow. Nähere 
Informationen erhaltet Ihr im Pfarramt bzw. in der Schule.

Rückblick

Heiligabend

Wie	viele	Menschen	passen	in	eine	Kirche?	-	Am	Heiligen	Abend	
können	Sie	es	miterleben,	wie	sich	eine	kirchliche	Herberge	füllt;	
ob	in	Wusseken,	Putzar,	Boldekow	und	Spantekow.	So	viele	Be-
sucher	gibt	es	meistens	nur	am	Heiligen	Weihnachtsabend.	-	Wie	
schön	ist	es,	dass	Sie	alle	gekommen	sind.	Ob	in	der	stillen	Ves-
per	oder	in	den	Vespern	mit	Krippenspiel;	alle	haben	sich	große	
Mühe	gegeben	sowie	mit	viel	Freude	und	Mühe	diesem	Abend	
einen	„Weihnachtszauber“	geschenkt.	Wie	gut,	dass	wir	nun,	un-
ter	Mithilfe	unseres	Bezirksschornsteinfegers	Thomas	Frenz	aus	
Spantekow	zwei	Lautsprecheranlagen	zusammenstellen	konnten.	
Ca.	550	Menschen	aus	nah	und	fern	waren	in	unseren	4	Kirchen.	
Wir	haben	über	1.000,00	EUR	für	die	Aktion	„Brot	für	die	Welt“	
gesammelt.	Möge	Sie	die	Weihnachtsfreude	im	Jahr	2012	noch	
lange	begleiten!
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Im eher unbekannten Weihnachts-
lied „Fröhlich soll mein Herze 
springen“ heißt es so schön: „Ei, 
so kommt und lasst uns laufen! 
Stellt euch ein, Groß und Klein, 
eilt mit großem Haufen! Liebt den, 
der vor Liebe brennet; schaut den 
Stern, der uns gern Licht und Lab-
sal gönnet.“ - In der Wussekener 
St. Marienkirche befindet sich 
nun ein neuer Teppichläufer, der 
Sie darin ermutigen will, reichlich 
in diese Kirche „zu laufen“. 
Lassen Sie sich dazu herzlich 
einladen!

Ausblick

Ausblickend auf das Jahr 2012 wollen wir Sie sehr herzlich zu 
den Gottesdiensten in unseren Kirchengemeinden einladen. Hö-
hepunkte sind in der kommenden Zeit die Karfreitags- sowie Os-
tergottesdienste. 
Darüber hinaus freuen wir uns, wenn Sie zu dem Konfirmations-
gottesdienst am Pfingstsonnabend kommen können. 5 Konfirman-
dinnen wollen ihr „Ja“ zur Taufe bekräftigen. Im Juli laden wir zu 
einem besonderen Orgelkonzert zu vier Händen ein. Sie sehen, 
es sind übers Jahr eine Vielzahl von Gottesdiensten, Gemeinde-
veranstaltungen und Konzerten, auf die wir in diesem Amtsblatt 
monatlich aufmerksam machen.

Goldene bzw. Jubelkonfirmation
In diesem Jahr planen wir eine goldene bzw. Jubelkonfirmation im 
Bereich Spantekow. Näheres können Sie im Pfarramt erfragen.
Am vergangenen Sonnabend haben die drei Synoden der nor-
delbischen, pommerschen und mecklenburgischen Kirche die 
Fusion zur Evangelischen Kirche im Norden beschlossen. 
Für uns als Gemeinde wird sich zunächst nicht viel ändern. Es 
wird ein neues Logo geben, im Pfarramt wird es strukturell und im 
Büro ein wenig anders sein und die zentrale Kirchenbehörde wird 
in Kiel liegen. Greifswald bleibt ein Verwaltungssitz des neuen 
Kirchenkreises Pommern. 
Mittelfristig sind die Kirchengemeinden aber auf eine langfristige 
finanzielle Unterstützung angewiesen, da die Bevölkerungszahlen 
rückläufig sind. Gleichzeitig haben sich die Pfarrsprengelbereiche 
in den vergangenen 20 Jahren erheblich vergrößert. Die kirchliche 
Arbeit in den Gemeinden kann nur geschehen, wenn Menschen 
da sind, die sich zur Kirche und zum christlichen Glauben halten. 
- Wir laden Sie herzlich ein, daran mitzuwirken!

Schauen Sie doch mal ins Internet:

www.

Kirchgeld und Friedhofssachkosten für 2012
Das Kirchgeld und die Friedhofssachkosten können Sie dienstags 
und donnerstags von 9:30 bis 12:00 Uhr im Pfarramt Spante-
kow bar begleichen oder für die jeweiligen Gemeindebereiche auf 
folgende Konten einzahlen:

für den Bereich Spantekow
Kirchengemeinde Spantekow,
Deutsche Bank Anklam (BLZ 13070024)
Kto-Nr.: 4316600

für den Bereich Boldekow-Wusseken
Kirchengemeinde Boldekow,
Sparkasse Vorpommern (BLZ 15050500),
Kto-Nr.: 431000999

Kontakt:  Evangelisches Pfarramt Spantekow
 Burgstraße 13, 17392 Spantekow
 Tel.: 039737 20369, Fax: 039727 20401
 Mail: spantekow@kirchenkreis-greifswald.de

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen im Namen der Gemein-
dekirchenräte Boldekow-Wusseken und Spantekow ein geseg-
netes und behütetes Jahr 2012.

Ihr Pfarrer Philipp Staak, Spantekow

Veranstaltungsplan Volkssolidarität 
Greifswald-Ostvorpommern e. V.
Monat: Januar 2012
Treffpunkt: Lassan
Adresse: Schulstraße 5; 17440 Lassan
Telefon: Frau Trantow 0151 234 200 95

Datum Wochentag Uhrzeit Veranstaltung
__________________________________________________
17.01.2012 Dienstag 14:00 Uhr Kaffeeklatsch 
   Anmeldung bis zum 
   12.01.2012 
18.01.2012 Mittwoch 13:00 Uhr Skat
19.01.2012 Donnerstag 14:00 Uhr Handarbeitsnachmittag
23.01.2012 Montag 14:00 Uhr Rommé und Brettspiele 
24.01.2012 Dienstag 14:00 Uhr Chorprobe
25.01.2012 Mittwoch 14:00 Uhr Seniorennachmittag 
   Anmeldung bis zum 
   19.01.2012
30.01.2012 Montag 14:00 Uhr Rommé und Brettspiele 
31.01.2012 Dienstag 14:00 Uhr Kaffeeklatsch bei 
   Kaffee und Torte 
   Anmeldung bitte bis 
   zum 26.01.2012
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Ihr Klubteam!

Volkssolidarität Greifswald-Ostvor-
pommern sammelt 67.000 Euro  
für Kinder und Senioren der Region
Anträge auf Übernahme von Vereinsbeiträgen können 
gestellt werden

Mit dem Ergebnis der Listensammlung hilft die Volkssolidarität 
Greifswald-Ostvorpommern jedes Jahr älteren Menschen und so-
zialbenachteiligten Kindern. Der gemeinnützige Verein übernimmt 
Mitgliedsbeiträge in Sport- und Kulturvereinen oder unterstützt die 
Seniorenarbeit in den Städten und Gemeinden. Mit der Summe der 
diesjährigen Listensammlung konnte die Volkssolidarität das Vorjah-
resergebnis fast annähernd erreichen. Die Analyse des Spenden-
ergebnisses ergab jedoch, dass unternehmerische Spenden von 
der Höhe geringer ausfielen, während die Spendenbereitschaft der 
privaten Haushalte stark anstieg. „Wir sehen darin eine Wertschätzung 
und Akzeptanz unserer Arbeit. Die Menschen der Region erkennen 
den Wert der Listensammlung und unterstützen damit die regionale 
Finanzierung von Vereinsbeiträgen und Seniorenarbeit“, so Kerstin 
Winter. Die Geschäftsführerin des Vereins betont an der Stelle, dass 
nicht ein Cent im Kreisverband der Volkssolidarität bleibt. In den Städ-
ten und Gemeinden wird mit den Geldern die Seniorenarbeit in den 
Ortsgruppen gefördert, insbesondere Weihnachtsveranstaltungen 
und Krankenbesuche zum Jahresende für ältere Menschen. Seit 4 
Jahren werden auch sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche 
durch die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen in z. B. Sportvereinen, 
Tanz- und Singegruppen unterstützt. Hierbei wird das Geld direkt an 
die Vereine überwiesen. „Mit den gesammelten Geldern beabsichti-
gen wir die Übernahme von ungefähr 150 Mitgliedschaftsbeiträgen 
benachteiligter Kinder“, so die Chefin des gemeinnützigen Vereins.
Ohne große Formalien werden durch die Volkssolidarität Greifswald-
Ostvorpommern e. V. Mitgliedschaftsbeiträge übernommen und 
direkt an den jeweiligen Verein überwiesen. Antragsteller können 
hierbei der Verein selbst oder die Eltern der benachteiligten Kinder 
sein. So werden bspw. Beiträge von Kindern übernommen, deren 
Eltern erwerbslos sind, Grundsicherung beziehen oder in eine andere 
Notsituation geraten sind. Weitere Fragen rund um die Förderung 
der sportlichen und kulturellen Möglichkeiten beantworten Ihnen die 
Mitarbeiter/-innen der Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern 
telefonisch unter 03971/29054 60. Den kurzen und formlosen An-
trag auf Übernahme der Vereinsbeiträge für ihre Kinder können sie 
ab 03.01.2012 an die Geschäftsstelle (Heilige-Geist-Str. 2) nach 
Anklam schicken. Auch für Kinder und Jugendliche, die bereits für 
2011 Unterstützung erhielten, ist es möglich einen formlosen Fol-
geantrag zu stellen.

Ansprechpartnerin für Öffentlichkeitsarbeit:
Simone Kagemann - Assistentin der Geschäftsführung
Telefon: 03971 29054-31, www.vs-hgw-ovp.de
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Karneval e. V.
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Wir suchen eine/n zuverlässige/n Zusteller/in 

für das Verteilgebiet Anklam Land und 
 Peene Echo    
                          ab Januar 2012.

Sie sind vierwöchentlich für uns tätig. Wir liefern 
die Zeitungen zu Ihnen nach Hause. Die Bezahlung 
erfolgt monatlich. 
Der Zustellervertrag wird im Rahmen der Minijobs 
geregelt.

Wir suchen Schülerinnen und Schüler, Rentnerinnen und 
Rentner sowie Hausfrauen 

für das Gebiet Rehberg/Japenzin

  D-17209 Sietow • Röbeler Str. 9
  Herr A. Grzibek
  Telefon: 039931 5 79 31

  Telefax: 039931 5 79 30

  E-Mail: ag@wittich-sietow.de

 Peene Echo
             

Alles still! Es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,

Und darüber thront das Schweigen
Und der Winterhimmel nur.

Alles still! Vergeblich lauschet
Man der Krähe heisrem Schrei.
Keiner Fichte Wipfel rauschet,
Und kein Bächlein summt vorbei.

Alles still! Die Dorfeshütten
Sind wie Gräber anzusehn,

Die, von Schnee bedeckt, inmitten
Eines weiten Friedhofs stehn.

Alles still! Nichts hör ich klopfen
Als mein Herze durch die Nacht -
Heiße Tränen niedertropfen
Auf die kalte Winterpracht.

Alles still!

T heodor F ontane (1819-1898)

ECHO
Jahrgang 19 Donnerstag, den 05. Januar 2012 Nummer 01
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mit den Gemeinden Bargischow, Blesewitz, Boldekow, Bugewitz, Butzow, Ducherow, Iven,

Krien, Krusenfelde, Liepen, Medow, Neetzow, Neu Kosenow, Neuendorf A/B,

Neuenkirchen, Postlow, Putzar, Rossin, Sarnow, Spantekow und Stolpe

Amtliches Mitteilungsblatt des AmtesAnklam-LandAnklam-Land
Kita

„Klecks“
Medow

Mo. + Mi. 8.00 - 16.00 Uhr
Di. + Do. 8.00 - 18.00 Uhr
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr

Ihre Beratung und
Betreuung vor Ort

Demminer Straße 5 a • 17389 Anklam
Telefon (0 39 71) 83 13 32
www.allianz-anklam.de

Bürozeiten:

Christian und Peter MüllerVersicherungscheck 

Foto: SparkassenVersicherung

Es kann sich durchaus lohnen, seine Versiche-
rungsverträge regelmäßig auszumisten. Der beste 
Turnus ist, jährlich seine Verträge zu durchforsten. 
In den meisten Familien kann es nützlich sein, den 
Versicherungsordner aus dem Schrank zu holen 
und die Policen zu checken. Eine solche Überprü-
fung birgt häufi g ein beachtliches Sparpotenzial 
und bewahrt zudem vor den Folgen von Un-
ter- oder Überversorgung. Um gut abge-
sichert zu sein, braucht man nämlich 
nicht viele, sondern die richtigen 
Versicherungen. Dies zeigt auch 
die Statistik des Gesamtver-
bandes der deutschen 
Ve rs i che r ungsw i r t -
schaft (GDV). Danach 
fehlen den Deutschen 
häufi g die elementars-
ten Versicherungen wie 

Haftpfl icht oder Berufsunfähigkeit. Die entschei-
denden Fragen lauten: Sind alle existenziellen 
Risiken bedacht, ist die Familie abgesichert und 
reicht die private Altersvorsorge? Und zwar genau 
in dieser Reihenfolge. Daraus leitet man seinen 
grundlegenden Versicherungsbedarf ab. Da sich 
Lebensstandard, Verdienst, Familienstand und 
Berufssituation immer wieder ändern, muss man 

seinen persönlichen Versicherungsmix daran 
anpassen. Zudem lassen sich beim Ver-

sicherungscheck Details zur jeweili-
gen Versicherung, wie Laufzeit, 

Prämienhöhe, Risiken, ge-
setzliche Änderungen 

klären und an den 
Geldbeutel anpas-

sen. (Quelle: SV 
SparkassenVer-

sicherung)

RUNDUM GUT VERSICHERT
Foto: bilderbox

Shauen Sie vorbei. Wir beraten Sie gerne!
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Das	höchste	Glück	des	Lebens	besteht	in	der	Überzeugung,	geliebt	
zu	werden.		 (Victor Hugo)

Fantasie	ist	wichtiger	als	Wissen,	denn	Wissen	ist	begrenzt.	
	 (Albert Einstein)

Alles	Gute	auf	der	Welt	geschieht	nur,	wenn	einer	mehr	tut,	als	
er	muss.	
	 (Hermann Gmeiner, Begründer der SOS-Kinderdörfer)

In	der	Ehe	ist	es	nicht	so	wichtig,	den	richtigen	Partner	zu	finden,	
als	der	richtige	Partner	zu	sein.
	 (Griechisches Sprichwort)

Je	älter	man	wird,	desto	ähnlicher	wird	man	sich	selbst.	
	 (Maurice Chevalier)

Damit	Träume	wahr	werden,	muss	man	erst	mal	aufwachen.	
	 (Peter Ustinov)

Lesen	ist	für	den	Geist,	was	Gymnastik	für	den	Körper	ist.	
	 (Joseph Addison, britischer Diplomat) 

Es	gibt	kein	großes	Talent	ohne	große	Willenskraft.
	 (Honore de Balzac)

Der	Wein	ist	die	Nachtigall	unter	den	Getränken.		 (Voltaire)

Demokratie	ist,	wenn	zwei	Wölfe	und	ein	Schaf	entscheiden,	was	
es	zu	Essen	gibt.		 (Thomas Jefferson)

Vergnügt	sein	ohne	Geld,	das	ist	der	Stein	der	Weisen.	
	 (Magnus Gottfried Lichtwer)

Das	muss	ein	Esel	sein,	der	mit	sechzig	noch	die	gleiche	Meinung	
hat	wie	mit	dreißig!		 (Otto von Bismarck)

Kluge	Menschen	verstehen	es,	den	Abschied	von	der	Jugend	auf	
mehrere	Jahrzehnte	zu	verteilen.		 (Francoise Rosay)

Die	schwierigste	Turnübung	ist	immer	noch,	sich	selbst	auf	den	
Arm	zu	nehmen.		 (Curt Götz)

Wege	entstehen	dadurch,	dass	man	sie	geht.		 (Franz Kafka)

Gott	hat	dir	ein	Gesicht	gegeben,	lächeln	musst	du	selber.	
	 (Weisheit aus Irland)

Du	kannst	dein	Leben	nicht	verlängern	und	du	kannst	es	auch	
nicht	verbreitern.	Aber	du	kannst	es	vertiefen.		 (Gorch Fock)

Erfahrungen	 sind	 Maßarbeit.	 Sie	 passen	 nur	 dem,	 der	 sie	
macht.		 (Carlo Levi, Italien)

Ein	vornehmer	Mensch	tadelt	sich	selbst,	ein	gewöhnlich	die	an-
deren.	 (Konfuzius, chinesischer Philosoph)

Man	soll	dem	Leib	etwas	Gutes	bieten,	damit	die	Seele	Lust	hat,	
darin	zu	wohnen.		 (Winston Churchill)

Die	gefährlichsten	Krankheiten	sind	immer	noch	Hass,	Neid	und	
Geiz.		 (Pearl S. Buck)

Das	Ärgerliche	am	Ärger	ist,	dass	man	sich	schadet,	ohne	anderen	
zu	nützen.		 (Kurt Tucholsky)

Nenne	dich	nicht	arm,	weil	deine	Träume	nicht	in	Erfüllung	gegan-
gen	sind;	wirklich	arm	ist	nur,	der	nie	geträumt	hat.	
	 (Marie von Ebner-Eschenbach)

Auch	aus	Steine,	die	in	den	Weg	gelegt	werden,	kann	man	Schönes	
bauen.		 (Johann Wolfgang von Goethe)

Der	beste	Weg,	ein	Problem	vergessen	zu	können,	ist,	etwas	
daraus	zu	lernen.		 (Peter Ustinov)

Man	kann	nicht	klug	werden	und	dumm	bleiben,	aber	man	kann	
alt	werden	und	jung	bleiben.		 (Karl-Heinz Karius)

Ein	Mensch,	der	die	Natur	nicht	liebt,	enttäuscht	mich;	fast	misstraue	
ich	ihm.		 (Otto von Bismarck)

Güte	ist,	wenn	man	das	leise	tut,	die	anderen	laut	sagen.	
	 (Friedl Beutelrock, deutsche Autorin)

Es	ist	ein	ungeheures	Glück,	wenn	man	fähig	ist,	sich	freuen	zu	
können.		 (George Bernard Shaw)

Lache	nie	über	die	Dummheit	der	anderen.	Sie	kann	deine	Chance	
sein.		 (Winston Curchill)

Versuchungen	sollte	man	nachgeben.	Wer	weiß,	ob	sie	wieder-
kommen	...		 (Oscar Wilde)

Es	gibt	Wichtigeres	im	Leben,	als	ständig	dessen	Geschwindigkeit	
zu	erhöhen.		 (Mahatma Ghandhi)

Rolf Bahler 
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